
Gesetz 

vom 6. April 2001 

über die Ausübung der politischen Rechte (PRG) 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf die Staatsverfassung des Kantons Freiburg vom 7. Mai 1857; 

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 26. April 2000; 

auf Antrag dieser Bchorde, 

beschliesst: 

I.TITEL 

Allgemeiner Teil 

1.KAPITEL 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1. 1 Dicscs Gesetz regclt: 

a) die Volksabstimmungen und -wahlen au( Kantons- und Gemeindeebe
ne; 

b) die Ausübung des Initiativ- und Referendumsrechts auf Kan tons- und 
Gcmeindeebene; 

c) die Organisation der eidgenôssischen Abstimmungen und Wahlcn, so-
fcm sie nicht unter das Bundesrecht fallt. 

2 Dieses Gesetz gilt gemiiss der Spezialgesetzgebung sinngcmiiss für die 
Gemcindcverbiinde und die Agglomerationen. 

Art. 2. 1 Alle Schwcizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr 
zurückgclegt haben und im Kanton wohnhaft sind, kônnen ihre politi
schen Rech te frei ausüben, sofem sie diese nicht in einem anderen Kanton 
ausüben. 

2 Wcr in Anwendung von Artikel 369 des Schweizerischen Zivilgesetz
buchs wegen Gcisteskrankheit odcr Geistcsschwiichc entmündigt wurdc, 
ist in kantonalcn und kommunalen Angelcgenheiten nicht stimmberech
tigt. 
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Geltungshereich 

Ausühung 
der politischcn 
Rech te 



Politischer 
Wohnsitz 

Führung 
des Registers 

Ôffentlichkeit 

3 Personen, die neu in eine Gemeinde gezogen sind, üben ihre politischen 
Rechte untcr Vorbehalt von Artikel 3 Abs. 2 und 3 sowie Artikel 4 Abs. 2 
ab der Hinterlegung ihrer Ausweispapiere aus. 

Art. 3. 1 Die Gemeinde, in der eine Person ihre Ausweispapiere mil der 
Absicht dauernden Verbleibens hinterlegl hat, stellt den politischen 
Wohnsitz dar. 

2 Personen, die den politischen Wohnsitz nach Ablauf der Frist für den Er
hait des Stimm- oder Wahlmalerials wechseln, müssen in den im Aus
führungsreglement aufgeführten Fallen eine amtliche Bestatigung vorle
gen, die bescheinigt, dass sie nicht mehr im Stimmregister ihrer früheren 
Wohnsitzgemeinde eingetragen sind. Sie konnen der Gemeindebehorde 
auch das bereits erhaltene Material zurückgcben. 

3 Wer den politischen Wohnsilz wechscll und nicht im Stimmregister der 
neuen Wohnsitzgemeinde eingetragen ist, übt das Stimmrecht in der 
früheren Wohnsitzgemeinde aus. 

2.KAPITEL 

Stimmregister und Wahlbüro der Gemeinde 

/. ABSCHNITT 

Stimmregister 

Art. 4. 1 Jede Gemeinde führt ein Stimmrcgister, in dcm aile stimmbe
rechtigten Personen aufgeführt sind. 

2 Vor einem Urnengang konnen Eintragungen in das Stimmregister bis 
zum 5. Tag vor dem Wahl- oder Abstimmungstag vorgenommen werden. 

3 Eintragungen und Streichungen werden von Amtes wegen vorgenom
men. Personen, die am Wahl- oder Abstimmungstag stimmberechtigt wer
dcn, wcrden berücksichtigt. 

4 Nach der Schliessung des Stimmregisters und bis zum Abschluss des Ur
nengangs darf keine Eintragung oder Streichung vorgenommen werdcn. 
Gerichtlich angeordnete Eintragungen und Streichungen bleiben vorbe
halten. 

Art. S. 1 Jede stimmberechtigte Person kann jederzcit in das Stimmregister 
ihres politischen Wohnsitzes Einsicht nehmen. 

2Jede politische Partei oder Wahlergruppe kann auf schriftliches Gesuch 
hin eine Kopie des Stimmregisters bcantragen. Der Gemeinderat kann die 
Rückerstattung der Kosten verlangen. 
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Art. 6. 1 Der Gemeinderat ernennt eine Stimmregisterführerin oder ei- Organisation 

nen Stimmregisterführer. Andernfalls übernimmt die Gemeindeschreibe-
rin oder der Gcmeindeschreiber diese Aufgabe. 

2 Der Gemeinderat ist für die Führung des Stimmregisters verantwortlich. 
Er kann die erforderlichen Richtlinien erlassen. 

2. ABSCHNITT 

Wahlbiiro der Gemeinde 

Art. 7. 1 Spatestens beim Versand des Stimm- oder Wahlmaterials bestellt Bestellung 

der Gemeinderat ein Wahlbüro, das sich aus Personen zusammensetzt, die 
in der Gemeinde stimmberechtigt sind. Er kann Ersatzmitglieder bezeich-
nen. 

2 Der Gemeinderat tragt den in der Gemeinde vertretenen Parteien und 
Wahlergruppen angemessen Rechnung. Diese konnen innerhalb der im 
Ausführungsreglement festgesetzten Fristen Vorschlage unterbreiten. 

3 Das Wahlbüro konstituiert sich so rasch wie moglich und bezeichnet sei
ne Prasidentin oder seinen Prasidenten. 

~ Der Gemeinderat kann zudcm Stimmenzahlerinnen und -zahler bezeich
nen, die unter der Verantwortung des Wahlbüros an den Abstimmungs
vorgangen mitwirken. 

Art. 8. 1 Jcde zum Mitglied des Wahlbüros oder zur Stimmenzahlerin oder 
zum Stimmenzahler ernannte Persan ist verpflichtet, das Amt anzuneh
men. 

2 Ausgenommen sind von Amtes wegen lediglich: 

a) die Mitglieder der eidgenôssischen Rate; 

b) die Mitglieder des Staatsrates; 

c) die Mitglieder des Grossen Rates; 

d) die Staatskanzlerin oder der Staatskanzler und die Vizekanzlcrin oder 
der Vizekanzler; 

e) die Oberamtmanner; 

f) die vollamtlichen Magistratinnen und Magistraten der Gerichtsbehôr
den; 

g) das Pi:rsonal der Staatskanzlei, der Obcramter und des Departements 
des lnnern. • 

3 Der Gemeindcrat kann Personen, die eincn wichtigen Verhinderungs
grund nachweiscn, auf ihr schriftliches Gesuch hin dispensiercn. 
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Arntszwang 
und Dispens 



Unvereinbarkeit Art. 9. 1 Bei kantonalen und kommunalen Wahlen darf eine Kandidatin 
oder ein Kandidat weder Mitglied des Wahlbüros noch Stimmenzahlerin 
oder -zahler sein. 

Organisation 

Aufsicht 

Stimm- und 
Wahlmaterial 

2 Verwandte in gerader Linie und die Ehegattin oder der Ehegatte einer 
Kandidatin oder eines Kandidaten dürfen ebenfalls nicht Mitglied des 
Wahlbüros sein. 

3.KAPITEL 

Urnengang 

Art. 10. 1 Der Staatsrat organisiert: 

a) die eidgenossischen Wahl en und Abstimmungen; 

b) <lie kantonalen Wahlen und Abstimmungen; 

c) die Gesamterneuerungswahlen der Gemeinden. 

2 Der Gemeinderat organisiert: 

a) die Gemeindeabstimmungen; 

b) die Erganzungswahlen der Gemeinde. 

3 1st dieses Gesetz auf Abstimmungen der Gemeindeverbande oder der 
Agglomerationen sinngemass anwendbar, so hat der Vorstand des Ge
meindeverbandes oder der Agglomerationsvorstand dieselben Befugnisse 
wie der Gemeinderat bei Gemeindeabstimmungen. 

Art. 11. 1 Der Oberamtmann gewahrleistet in seinem Bezirk den ord
nungsgemassen Ablauf aller eidgenossischen, kantonalen und kommuna
len Urnengange. Er sorgt für die einhcitliche Anwendung der Gesetzesbe
stimmungen. 

21st dieses Gesetz auf Abstimmungen in Gemeindeverbanden, die sich 
über mehrere Bezirke erstrecken, sinngemass anwendbar, so ist der Ober
amtmann des Sitzes des Verbandes zustandig. 

Art. U. 1 Vor jedem eidgenossischen, kantonalen oder kommunalen Ur
nengang erhalt jede stimmberechtigte Persan von der Gemeindeschreibe
rei: 

a) den Stimmrechtsausweis, der die im Ausführungsreglement aufgeführ
ten Angaben enthalt; 

b) das im Ausführungsreglement vorgesehene Stimm- und Informations
material. 

2 Die Stimmberechtigten müssen das Stimmmaterial innerhalb der folgen
den Fristen erhalten: 
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a) hei eidgenôssischen, kanlonalen und kommunalen Ahslimmungcn 
früheslcns 28 Tage, spatestens jedoch 21 Tage vor dem Abslimmungs
lag; 

h) spateslens 10 Tage vor den eidgenüssischen, kanlonalen und kommu
nalcn Wahlen, bcim zweilen Wahlgang jedoch spiilcslens 5 Tage vor
her. 

3 Bei cidgenossischen und kanlonalen Urnengangen hal jcde stimmbe
rechtigte Person das Recht, das Material in der Amlssprachc ihrer Wahl zu 
crhaltcn. Dies gill in Gemcinden, in denen die Zweisprachigkcil allgemein 
praktiziert wird, auch für kommunale Urnengangc. 

~ Das Wahlhüro sorgl dafür, dass das Stimmmaterial den Stimmberechtig
len beim Urnengang zur Verfügung slehl. 

Art. 13. 1 Die Urnengange finden an den im Beschluss zur Einberufung Zeitpunkt 
der Stimmherechtigten fcslgcsctzlen Tagen und Zeiten slatt. des Urnengangs 

2 Der Urnengang wird am Sonntag mindestens von 11 bis 12 Uhr geoffnel. 

3 Der Gemeinderal kann den Urnengang auch am Freitag und am Samstag 
üffnen. 

~ Der Wahl- oder Abstimmungslag im Sinnc dieses Gesetzes ist der Sonn
lag. 

Art. 14. 1 Bei jedem Urnengang schliessl das Wahlhüro die Urnen am crs
ten Tag ah, der für die Zustellung des Stimmmaterials an die Stimmhc
rechtigteri vorgesehen isl. 

2 Bci der Schliessung der Urnen vergewissert sich die Prasidenlin oder der 
Prasident des Wahlbüros, dass sie leer sind, ühcrprüft ihre Schliessung und 
vcrsiegelt sic. 

3 Das Wahlhüro gewahrleislel die Sicherheit der Urnen wahrend jeglichcr 
Unterhrechung des Urnengangs. 

Schliessung 
und Sichc,~heit 
der Urnen 

Art. 15. 1 Die Ahstimmungslokale werden so eingerichlet, dass die freie. Einrichtung 
der Wahllokale 

geheime. sichcrc und cinfache Stimmahgabe gewiihrleislet isl. 

2 Falls notwcndig werden Slimmkahincn eingerichtet. 

Art. 16. 1 Das Wahlhüro sorgl für die Aufn::chtcrhaltung der Ordnung in i~t7i~1~:~ndcn 
den Wahllokalcn und ihrcr unmittelbaren Umgehung; falls notwendig 
kann es Polizei anfordern. 

2 Wahlpropaganda, das Verlcilen von Flugbliittern, Partcizetteln oder Lis
ten von Parteien oder polilischen Gruppierungen, das Ahhaken der Stim
menden und das Sammeln von Unterschriflen isl in den Wahllokalen ver
holen. 
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Stimmabgabe 
im Wahllokal 

Vorzeitige 
Stimmabgabe 

Stimmabgabe 
daheim ' 

Schliessung 
des U rnengangs 

3 Das Wahlbüro untersagt den Personen, die den Umengang stôren odcr 
die Stimmenden kontrollieren oder sie zu beeinflussen vcrsuchcn, den 
Zutritt zum Wahllokal. 

Art. 17. 1 Wer sein Stimmrecht im Wahllokal ausüben will, sucht dieses 
persèinlich mit seinem Stimmmaterial auf. 

2 Die stimmende Person wird registriert. und auf dem Stimmmaterial wird 
der Gemeindestempel angebracht. Anschliesscnd übergibt sie ihren 
Stimmrechtsausweis einer Stimmenzahlerin oder einem Stimmenzahler; 
diese oder dieser nennt ihren Namen. 

3 Die stimmberechtigte Person legt das Stimmcouvert, das den Stimmzettel 
oder die Wahlliste enthalt, selbst in die Ume. 

Art. 18. 1 Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht brietlich 
oder durch Abgabe bei der Gemeinde vorzeitig ausühen, sohald sie das 
Stimmmaterial erhalten hat. 

2 Sie muss auf dem Stimmrechtsausweis, der ais Antwortcouvert dient, un
terschreibcn, andernfalls ist die Stimme ungültig. 

3 Das verschlossene Antwortcouvert mit dem Stimmcouvcrt, das lediglich 
den Stimrnzettel oder die Wahlliste enthalt, muss: 

a) cntwedcr rechtzeitig der Post ühergeben werden, so dass es vor der 
Schlicssung des Urnengangs heim Wahlbüro eintrifft; die Portokosten 
gehen grundsatzlich zu Lasten der stimmherechtigten Person; nicht 
oder ungenügend frankierte Couverts werden zurückgewiesen; 

h) oder bis spatestens eine Stunde vor der Ôffnung des Stimmlokals am 
Sonntag bei der Gemeindeschreiberei oder an einem vom Gemeinde
rat bezcichneten Ort abgegchcn werden. 

4 Jedes organisierte Sammeln der Antwortcouverts ist verhoten ( Art. 
282bis des Schwcizerischen Strafgesetzhuchs ). 

5 Die ais Stimmrechtsausweis verwendeten Couverts müssen vom Wahl
hüro erfasst und geèiffnet werden. 

Art. 19. Personen, die an den für die Ausübung des Stimmrechts notwen
digen Handlungen verhindert sind, künnen in Anwesenheit einer Delega
tion des Wahlbüros daheim stimmen. 

Art. 20. Die Prasidentin oder der Prasident des Wahlhüros erklart den 
Urnengang am Sonntag um 12 Uhr für geschlossen und lasst das Wahllokal 
ahschliessen. 
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4.KAPITEL 

Vorgehen nach dem Urnengang 

Art. 21. 1 Die Stimmen werden am Sitz des Wahlbüros und unter dessen Ort der Stim-
Leitung ausgezilhlt. menauszahlung 

2 In Gemeinden mit mehreren Wahllokalen erfolgt die Auszilhlung am Sitz 
der Prilsidentin oder des Priisidenten des Wahlbüros oder in den einzelnen 
Wahllokalen unter der Leitung eines zu diesem Zweck bezeichneten Mit-
glieds des Wahlbüros. 

:; Der Oberamtmann kann aile erforderlichen Massnahmen anordnen, um 
die Sicherheit der Ausziihlung zu gewilhrleisten. 

Art. 22. 1 Das Wahlbüro darf die Urnen erst nach der Schliessung des Ur
nengangs ôffnen; es beginnt unverzüglich mit der Ausztihlung der Stimm
zettd oder Wahllisten. Es entscheidet über ihre Gültigkeit. 

2 Die Zahl der Stimmenden entspricht der Zahl der eingegangenen 
Stimrnzettel oder Wahllisten. 

Art. 23. 1 Ais leer werden die Stimmzettel erkliirt, die keine Antwort auf 
die zur Abstimmung unterbreitete Frage enthalten. Wenn ein Stimmzettel 
mehrere Fragen umfasst, gelten die unbeantworteten Fragen ais leere 
Stimmen. 

2 Stimmzettel sind ungültig, wcnn sic: 

a) nicht amtlich sind; 

b) nicht in einem amtlichen Stimmcouvert abgegeben werden; 

c) nicht für die betreffende Abstimmung bestimmt sind; 

d} nicht mit Ja oder Nein auf die gestellte Frage antworten oder wenn bei 
einer Abstimmung über zwei alternative Vorlagen beide Vorschlilge 
angekreuzt sind; 

c) eine unleserliche oder zweideutige Antwort enthalten; 

f) ungeziemende und beleidigcnde Ausdrücke enthalten; 

g) ein Zeichen enthalten, das bestimmt oder geeignet ist, die stimmende 
Person zu identifizieren; 

h) anders ais handschriftlich ausgefüllt wurdcn; 

i) in mehreren Exemplaren im sclben Couvert abgegcben werden. 

3 Bei einem Stimmzettel mit mchreren Fragen betreffen die Ungültigkcits
gründe nach den Buchstaben d und e nur die entsprechenden Fragen. 
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Ausziihlung 
der Stimmen 

Leere und 
ungültige 
Stimm/ettel 



Leere 
und un°ültioe 
WahllisÎen" 

Ungültige 
Stimmen 

Protokoll 

Art. 24. 1 Ais leer werden die Listen erkliirt, die keinen Namen enthalten. 

2 Listen sind ungültig, wenn sie: 

a) nicht amtlich sind; 

b) nicht in einem amtlichen Stimmcouvert abgegeben werden; 

c) nicht für die betreffende Wahl bestimmt sind; 

d) keinen leserlichen Namen enthalten; 

e) nur ungültigc Stimmen enthalten; 

f) bei Proporzwahlen die Bezeichnung der eingereichten Liste, aber kei-
ne offiziellen Kandidatinnen oder Kandidaten enthalten; 

g) ungeziemende und beleidigende Ausdrücke enthalten; 

h) anders ais handschriftlich ausgefüllt oder geiindert wurden; 

i) falls sie gedruckt sind, die Namen und Vornamen von Kandidatinnen 
und Kandidaten verschiedener eingereichter Listen enthalten o<lcr 
nicht in der genauen Reihenfolge der Namen und Vornamen eine der 
offiziellen Listen wiedergeben; 

j) ein Zeichen enthalten, das bestimmt oder geeignet ist, die stimmende 
Person zu identifizieren; 

k) in mehreren Exemplarcn im selben Couvert abgegeben werden. 

Art. 25. Stimmen sind ungültig: 

a) wenn sie für Personen abgegcbcn werden, die nicht wiihlbar sind oder 
die in der betreffenden Wahl nicht kandidicren dürfen; 

b) wenn der betreffende Name unleserlich ist; 

c) wenn nicht aile Angaben gemacht werden, die zu einer einwandfreien, 
jeden Zweifel ausschliessenden Feststellung der Kandidatin oder des 
Kandidaten erforderlich sind; 

d) wenn der Name gestrichen ist; 

e) wenn ein Name wiederholt wird, soweit das Kumulieren verboten ist; 

f) soweit ihre Zahl die Zahl der zu besetzenden Sitze übersteigt. 

Art. 26. 1 Das Wahlbüro erstellt für jeden Urnengang ein Protokoll, das 
die detaillierten Ergebnisse der Stimmenausziihlung und die vorgenom
menen Handlungen enthiilt. 

2 Das Protokoll wird auf dem entsprechenden amtlichen Formular in zwei 
Exemplaren verfasst. 

3 Der Staatsrat kann ergiinzende Vorschriften erlassen. 
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Art. 27, 1 Bei eidgenossischen und kantonalen Urnengiingen werden die 
Stimmzettel oder Wahllisten in ein versiegeltes Paket zusammengefasst 
und vom Wahlhüro zusammen mit einem Exemplar des Protokolls unver-
züglich dem Oheramtmann zugestellt. • 

2 Der Oheramtmann ühermittelt dem Staatsrat unverzüglich die zusam
menfassende Tahelle der Ergehnisse seines Bezirks und die Protokolle. 

3 Der Staatsrat ühermittelt der Bundeskanzlei unverzüglich die Ergehnis
se des eidgenüssischen Urnengangs gemiiss den einschliigigen Bundeshe
stimmungen. 

~ Der Staatsrat ühermittelt dem Grossen Rat die Ergebnissc der kantona
len Urnengange und die entsprechenden Akten. 

Ühermittlung 
der Ergehnisse 
a) Eidgenossi
sche und kanto
nale Urnengiinge 

Art. 28. Bei kommunalen Urnengangen ühermittelt das Wahlhüro unver- b) Kommunale 
lJrncngangc züglich ein Exemplar des Protokolls an den Oberamtmann. 

Art. 29. Die zur Ahstimmung unterbreiteten Vorlagen von Kanton und 
Gemeinden gelten ais angenommen, wenn sie von der Mehrheit der Stim
menden, berechnet auf der Grundlage der Zahl der gültigen Stimmzettel, 
gutgeheissen wurden. Die Falle, in denen das Gesetz die Annahme von 
zwei alternativen Vorlagen erlaubt, hleiben vorbehalten; hei diesen giht 
eine Stichfrage den Ausschlag. 

Abstimmungs-
ergebnis -

Art. 30. Die Protokolle und Akten aller eidgenossischen, kantonalen und Aufhewahrung 
und Vernichtu'ng 

kommunalen Urnengange werden gemiiss den Vorschriften des Staatsrates der Aktcn -
aulbewahrt und vernichtct. 

11.TITEL 

Abstimmungen 

l.KAPITEL 

Eidgenossische und kantonale Abstimmungen 

Art. 31. Der Staatsrat heruft die Stimmberechtigten spatestens am Mon
tag der sechsten Woche vor dem Urnengang mit einem im Amtshlatt ver
üffentlichten Beschluss ein. 

Art. 32. 1 Bei eidgenossischen Abstimmungen veroffentlicht der Staatsrat 
die kantonalen Ergebnisse des Urnengangs im Amtsblatt. 

2 Bei kantonalen Abstimmungen stellt der Staatsrat das endgültige Ergeh
nis des Urnengangs fest und veroffentlicht es im Amtshlatt. 
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Einberufung 
der Stimm- • 
bercchtigten 

Feststellung und 
Veroffentlichung 
der Ergebnisse • 

Abstimmung an 
der Gemeinde
versammlung 

Bezeichnung und 
ausschliessliche 
Verwendung 
der Listen • 

Berichtigung 
der Wahllisten 

2.KAPITEL 

Abstimmungen der Gemeinden 

Art. 33. Der Gemeinderat beruft die Stimmberechtigten spatestens am 
Montag der sechsten Woche vor dem Urnengang mit einem im Amtsblatt 
veroffentlichten Beschluss ein. 

Art. 34. Der Gemeinderat stellt das endgültige Ergebnis des Urnengangs 
fest und schlagt es offentlich an. 

Art. 35. Die Ausübung der politischen Rechte im Rahmen der Gemein
deversammlungen richtet sich für die in diesem Gesetz nicht geregelten 
Fragen nach dem Gesètz über die Gemeinden. 

III.TITEL 

Wahlen 

1.KAPITEL 

Wahllisten 

Art. 36. 1 Jede Wahlliste muss eine Bezeichnung tragen, die sie von den 
übrigen Listen unterscheidet, die im Wahlkreis für die betreffende Wahl 
eingereicht wurden. 

2Jede politische Partei oderWahlergruppe hat im Bereich des Wahlkreises 
für die betreffende Wahl ein Recht auf die ausschliessliche Vcrwendung 
der Bezeichnung ihrer Liste. 

3 Die korperschaftlich organisierten politischen Parteien odcr Wahler
gruppen konnen sich durch eine ausdrückliche Erklarung das Recht auf 
die ausschliessliche Verwendung der Bezeichnung ihrer Liste für die Zu
kunft sichern, solange sie diese nicht geandert haben. 

4 Zur Annahme dieser Erklarung ist befugt: 

a) die Staatskanzlei bei den eidgenossischen und kantonalen Wahlen; 

b) die Gemeindeschreiberei bei den Gemeindewahlen. 

Art. 37. 1 Führt die Bezeichnung einer Wahlliste zu Verwechslungen mit 
der Bezeichnung einer Wahlliste, die früher eingercicht wurdc oder über 
das Recht auf ausschliessliche Verwendung verfügt, oder enthalt sie Aus
drücke. die für eine Partei, eine Wahlergruppe, eine Kandidatin oder ei
nen Kandidaten oder die Behorden verletzend sind, so wird die von den 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern bevollmachtigte Person aufge
fordert, sie innert kurzer Frist zu korrigicren, andernfalls ist sie ungültig. 

150 



2 Die Berichtigung einer Wahlliste kann vcrlangen: 

a) die Staatskanzlei bei eidgenossischen Wahlcn und bei den Standerats
und Staatsratswahlen; 

b) das Obcramt bei den Grossratswahlen und bei der Wahl des Oberaml-
manns; 

c) die Gemeindeschreiberei bei den Gemeindewahlen. 

:i 1st die Bczeichnung cincr Liste streitig, so entscheidet endgültig: 

a) der Staatsrat bei den eidgenossischen und kantonalen Wahlen; 

b) der Oberamtmann bei den Gemeindewahlen. 

Art. 38. 1 Bei den kantonalen Wahlen organisiert der Staal den Druck der Druck 
Wahllisten und übernimmt die Druckkosten. der Wahlli51en 

2 Die Unterzeichncrinnen und Unterzeichner der eingereichten Listen 
konnen bei der Staatskanzlei zum Selbstkostenpreis weitere Wahllisten 
anfordern. 

:i Bei den Gemeindewahlen entscheidet der Gemeinderat, ob die Gemein
de: 

a) für den Druck der Wahllisten sorgt; 

b) die Druckkosten vollstandig odcr teilweisc übemimmt. 

Art. 39. Die den Stimmberechtigten ausgehandigten leeren und gedruck- Inhalt 
der Wahllisten ten Listen müssen die im Ausführungsrcglement aufgeführten Angaben 

enthalten. 

Art. 40. 1 Bei kantonalen Wahlen verteilen die Gemeinden die einge
reichten Wahllisten und tragen die dadurch entstehenden Kosten. 

2 Bei Gemeindcwahlen konnen die politischen Parteien oder Wahlergrup
pen ihre Wahllisten durch die Gemeinde auf deren Kosten verteilen lassen. 

3 Für die Verteilung auf Kosten der Gemeinde müssen die von den Partei
en oder Wahlergruppen gedruckten Wahllisten spatestens am Montag der 
vierten Woche vor dem für die Wahl festgesetzten Sonntag und bei einem 
zweiten Wahlgang spatestens am Dienstag der zweiten Woche vor dem für 
die Wahl fcstgesetzten Sonntag um 12 Uhr eingereicht werden. 

2.KAPITEL 

National- und Stiinderatswahlen 

Art. 41. Die Nationalratswahlcn finden aile vier Jahrc statt und richten 
sich nach der Bundesgesetzgebung und den folgenden Bestimmungen. 
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Verteilung 
der Wahll1sten 

Nationalrat 
a) Grundsatz 



h) Einberufung 
der Stimrn
berechtigten 

c) Wahlan
meldeschluss 

Standerat 
a) Wahlsystern 
und Zeitpunkt 
der Wahl 

h) Üherrnittlung 
der Ergchnisse ~ 
und Amtsantritt 

Einherufung 
der Stirnrn
herechtigten 

Zeitpunkt der 
Wahlen 

Art. 42. 1 Der Staatsrat herufl die Stimmherechtigten spiitestens am Mon
tag der aehten Woche vor dem Urnengang zur Wahl der Nationalriilinnen 
und Nationalrate ein. 

2 Der Einherufungsbeschluss wird im Amtshlatt veroffentlicht und in den 
Gemeinden angeschlagen. 

Art. 43. 1 Die politisehen Parteien und Wahlergruppen müssen die Kandi
datenlisten spatestens his Montag der achten Woche vor der Wahl um 12 
Uhr bei der Staatskanzlei einreichen. 

2 Die Listen dürfen nach dem auf den Wahlanmeldeschluss folgenden 
Montag nicht mehr geiindert werden. 

Art. 44. 1 Die Standeratswahlen erfolgen nach dem Majorzsystem gemass 
den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

2 Die Mitglieder des Stiinderates werden zur gleichen Zeit wie die Mitglie
der des Nationalrates gewahlt. 

Art. 45. 1 Der Staatsrat übermittelt dem Stiinderat die Wahlergebnisse. 

2 Die bisherigen Mitglieder des Stiinderates hleiben bis zur Vereidigung 
der gewahlten Personen im Amt. 

3.KAPITEL 

Wahl in den Standerat und der Kantons- und Gemeindebehorden 

/. ABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimm11ngen 

Art. 46. 1 Der Staatsrat beruft die Stimmherechtigten mit einem im Amts
blatt veroffentlichten Beschluss ein für: 

a) die Stiinderatswahlen; 

b) die Grossrats- und die Staatsratswahlcn sowie für die Wahl der Oher-
amtmanner; 

c) die Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinden. 

2 Die Stimmberechtigten werden spatestens am Montag der achten Woche 
vor den Wahlen einberufen. 

Art. 47. 1 Die Gesamtemeuerungswahlen des Grossen Ra les, des Staats
rates und der Oberamtmiinner finden aile fünf Jahre an dem vom Staats
rat festgesetzten Datum im vierten Quartai statt. 

2 Die Gesamterneuerungswahlen der Gemeinderate und Gene raira te fin
den aile fünf Jahre an dem vom Staatsrat fcstgesetzten Datum im ersten 
Quartai statt. 
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Art. 48. 1 Jede stimmherechtigte Person ist in den Stiinderat und. sofern Wahlharkeit 

sic das in der Verfassung vorgeschriehene Mindestalter erreicht hat, in 
den Staatsrat und zum Oheramtmann wahlhar. 

2 Jede stimmherechtigte Person ist in dem Kreis, in dem sic ihren politi
schen Wohnsitz hat, in den Grossen Rat wiihlhar. 

.1 Jede stimmherechtigte Pcrson ist in der Gemeinde. in der sie ihren politi
schen Wohnsitz hat. in den Gemeinderat oder in den Gencralrat wahlhar. 

Art. 49. 1 Dem Grossen Rat konnen nicht angehoren: 

a) die Mitglieder des Sfaatsrates; 

h) die Staatskanzlerin oder der Staatskanzler, die zweite Sekretarin oder 
der zweitc Sekretar des Grossen Rates und die Staatsschatzverwalterin 
oder der Staatsschatzverwalter; 

c) die Oheramtmanner; 

d) die vollamtlichen Magistratinnen und Magistraten der Gerichtshehor
den und die Gerichtsschreiherinnen und -schreiber, mit Ausnahme der 
Friedensgerichte; 

c) die vom Staatsrat odcr cincr seincr Direktionen angestellten Mitarhei
terinnen und Mitarheiter des Staates. die an der Ausühung der vollzie
henden Gewalt teilhahcn oder in hedeutendem Ausmass an der Erar
heitung von Entscheidungsgrundlagen für den Grossen Rat heteiligt 
sind. 

2 Zu den Personen nach Ahsatz 1 Bst. c gehoren inshesondere: 

a) die Generalsekretarinnen und -sekretare, die Dienstchefinnen und 
-chefs und die Amtsvorsteherinnen und -vorsteher; 

h) die Mitarheiterinnen und Mitarbeiter der Staatskanzlei; 

c) die Mitglieder des Polizeikommandos; 

d) das Kader der kantonalen Anstalten und der Betriehc, an deren Ge-
sellschaftskapital der Staal zu mindestens 50 % heteiligt ist. 

3 Der Grosse Rat entscheidet auf Antrag seiner für die Erwahrung zustan
digen Instanz über die Unvereinharkeit der in den Grossen Rat gewiihlten 
Personen. 

~ Nimmt eine Person, die cin ais unvereinhar erkliirtes Amt innehat, ihre 
Wahl in den Grossen Rat an. so scheidet sic aus dem Amt aus. 

'Nimmt ein Mitglied des Grossen Rates ein ais unvereinhar erklartes Ami 
an. so scheidet es aus dem Grossen Rat aus. 
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Art. 50. Die Unvereinbarkciten mit dem Amt des Generalrats- oder Ge
meinderatsmitglieds werden im Gesetz über die Gemeinden geregelt. 

Art. 51. 1 Die Kandidatenlisten werden von den politischcn Parteicn und 
Wahlergruppen gebildet. 

2Jede Liste muss am Kopf cine klare Bezeichnung tragen. 

Art. 52. 1 Jede Liste muss von Personen unterstützt werden, die im betref
fenden Wahlkreis stimmberechtigt sind. Sic drücken ihre Unterstützung 
durch die Unterzeichnung der Liste aus. 

2 Eine Person darf nicht mehr ais eine Liste unterzeichnen, sonst ist ihre 
Unterschrift auf samtlichcn unterzeichneten Listen ungültig. 

3 Die unterzcichnende Person kann ihre Untcrschrift nach der Einrei
chung der Liste nicht mehr zurückziehen. 

4 Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Liste bestimmen eine 
bevollmachtigte Person, die mit dem Verkehr mit den Behorden beauf
tragt ist, sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Andernfalls 
gelten diejenigen. deren Namen in der Reihenfolge der Unterschriften an 
erster und zweiter Stelle stehen, ais bevollmachtigte Person und ais Stell
vertreterin bzw. ais Stellvertreter. 

5 Die bevollmachtigte Person, im Verhinderungsfall ihre Stellvertreterin 
oder ihr Stellvertreter, ist berechtigt und verpllichtet, im Namen der Un
terzeichnerinnen und Untcrzeichner die zur Beseitigung von Anstanden 
erforderlichen Erklarungen rechtsverbindlicti abzugeben. 

Art. 53. 1 Die Kandidatinnen und Kandidaten melden ihre Kandidatur 
an, indem sic ihre Unterschrift auf die Liste setzen. 

2 Fehlt die Untersehrift, so wird der Name vom Organ gestrichen, das für 
die Registrierung der eingereichten Wahllisten zustandig ist. 

3 Die Kandidatin oder der Kandidat kann die Unterschrift nach der Ein
reichung der Liste nicht mehr zurückziehen. 

Art. 54. 1 Die Wahllisten dürfen nicht mehr Namen enthalten, ais in der 
betreffenden Wahl Personcn zu wahlen sind. Die Namen der überzahligen 
Kandidatinnen und Kandidaten werdcn vom Schluss der Liste ausgehend 
gestrichen. 

2 Der Name einer Kandidatin oder eines Kandidaten darf auf einer Liste 
nicht mehrmals aufgeführt werden. 

3 Die Listen müssen für aile Kandidatinnen und Kandidaten Namen, Vor
namcn, Beruf, Geburtsjahr, Wohnsitz und gegebenenfalls andere geeigne
te Angaben enthalten, um sic zu identifizieren und von den übrigen Kan
didatinnen und Kandidaten zu unterscheiden. 
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Art. 55. 1 Bei Wahlcn nach dem Proporzsystem wird der auf mehrcren 
Listen aufgeführte Name einer Person unverzüglich auf siimtlichen Listen 
gestrichen. 

2 Werden die Listen für die Grossratswahlen im gleichen Kreis eingc
rcicht, so wird der Name vom Oberamtmann gestrichen; wcrden sie in ver
schiedencn Kreisen eingereicht, so wird der Name von der Staatskanzlei 
gcstrichen. 

3 Bei Gemeindewahlen wird der Name von der Gemeindeschreiberei ge
strichen. 

Mehrfach
kandidatur 

Art. 56. 1 Nicht wiihlbare oder überziihlige Personen wcrden von den Bereinigung 
der Waiillistcn Wahllisten gestrichen: 

a) von der Staatskanzlei bei den Staatsrats- und Standeratswahlen; 

b) vom Oberamt bei den Grossratswahlen und der Wahl der Oberamt-
manner; 

c) von der Gemeindeschreiberei bei den Gemeindewahlen. 

2 Die gestrichenen Personen und die Bevollmiichtigten der Unterzeichne
rinnen und Unterzeichner werden unverzüglich benachrichtigt. 

3 Siimtliche Streitigkeiten werden bei kantonalen Wahlcn unverzüglich 
dem Staatsrat, bei Gemeindewahlen unverzüglich dem Oberamtmann un
terbreitet. Die Behôrde entscheidet endgültig und eroffnet ihren Ent
scheid den betroffenen Personen und den Bevollmiichtigten der Unter
zeichnerinnen und Unterzeichner. 

Art. 57. 1 Nur die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner kônnen die ge
strichenen Personen ersetzen und ihre Bezeichnung berichtigcn odcr er
giinzen, und zwar auf Ersuchen: 

a) der Staatskanzlei bei den Staatsrats- und Stiinderatswahlen: 

b) des Oberamts bei den Grossratswahlen und der Wahl der Oberamt-
miinner; 

c) der Gemeindeschreiberei bei den Gemeindewahlen. 

2 Die Angaben zu den Personen, welche die gestrichenen Kandidatinncn 
und Kandidaten ersetzen, und die Angaben zur Bereinigung der Wahllis
ten werden dem zustiindigen Organ bis spiitcstens am Montag der fünften 
Wochc vor der Wahl um 12 Uhr mitgeteilt. 
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3 Die Mitteilungen über den Ersatz der für nicht wahlbar erklarten Perso
nen müssen mit der Unterschrift der neuen Kandidatinnen und Kandida
ten versehen sein, die bescheinigt, dass sic den Wahlvorschlag annehmen. 
Fehlt diese Unterschrift, stehen die neuen Kandidatinnen oder Kandida
ten bereits auf einer anderen Wahlliste, sind sie nicht wahlbar oder wurden 
nicht aile erforderlichen Angaben zu ihrer Person gemacht, so werden sie 
gestrichen. 

4 Ohne anders lautende Mitteilung der Unterzeichnerinnen und Unter
zeichner werden die neuen Kandidatinnen und Kandidaten an den 
Schluss der Liste gesetzt. 

5 Wird die Liste nicht innerhalb der Frist nach Absatz 2 erganzt oder be
reinigt, so wird sie auf die gültigen und den formellen Anforderungen ent
sprechenden Kandidaturen beschrankt. 

Endgültige Wahl- Art. 58. 1 Nachdem die Streichungen, Erganzungen und Bereinigungen 
listcn, Ordnungs- d Il d d. 0 d. d ( · nummer vorgcnommen wur en, erste t as zustan 1ge rgan 1e en gü t1gen 

Kreiswahlbüro 

Erwahrung 
der Wahlen und 
Verüffentlichung 
der Ergebnisse ~ 

Kandidatenlisten und versieht sie mit einer Nummer. 

2 Die Veroffentlichung von Listen, die nicht durch das zustiindige Organ 
erstellt wurden, ist verboten. 

Art. 59. 1 Für die Grossratswahlcn und die Wahl der Oberamtmanner be
stellt der Oberamtmann spiitestens zehn Tage vor der Wahl ein Wahlbüro 
für jeden Kreis. 

2Er bestimmt die Zahl der Mitglieder des Wahlbüros und ihrer Ersatzleu
te je nach Bedarf und bezeichnet sie unter den im Wahlkreis stimmbe
rechtigten Personen. Er bezeichnet zudem die Sekretarin oder den Sekre
tiir. 

3 lm Übrigen gelten die Bestimmungen über das Wahlbüro der Gcmeinde 
sinngemass. 

Art. 60. 1 Der Grosse Rat stellt das Ergebnis der Grossrats- und der 
Staatsratswahlen sowie der Wahl der Oberamtmanner gestützt auf die 
Botschaft des Staatsrates verbindlich fest (Erwahrung). 

2 Bei Gemeindewahlen erfolgt kcine Erwahrung. 

3 Der Staatsrat veroffentlicht die Ergebnisse der kantonalen Wahlen im 
Amtsblatt. 

4 Die Oberiimter veroffentlichen die Zusammensetzung der in ihrem 
Wahlkreis gewiihlten Gemeindebehorden im Amtsblatt. 
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2.ABSCHNITT 

Wahlen nach dem Proporzsystem 

1. Einleitende Bestimmungen 

Art. 61. Die Grossrats- und Generalratswahlen crfolgen nach dem Pro
porzsystem gemiiss den Bestimmungen dieses Gesetzes. 

Art. 62. 1 Die Gemcinderatswahlen erfolgen ebenfalls nach dem Proporz
system, sofern spiitestens bis Freitag der siebten Woche vor dem Wahltag 
um 12 Uhr ein entsprechendes schriftliches Gesuch eingercicht wird. 

2 Das Gesuch muss auf der Gemeindeschreiberei eingereicht werden und 
mindestens die folgende Anzahl Unterschriften von Pcrsonen aufweisen, 
die in der betreffenden Gemeindc stimmberechtigt sind: 

a) 5 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevolkerung von weniger 
ais 100 Personen; 

b) 10 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevolkerung von 100 bis 
300 Personen; 

c) 15 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevëilkerung von 301 bis 
600 Personen; 

d) 20 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevolkerung von mehr ais 
600 Personen. 

:i Das Gesuch muss spiitestens bis Freitag der siebtcn Woche vor dem 
Wahltag um 18 Uhr ëiffentlich angeschlagen werden. 

~ Wird innerhalb der Frist nach Artikel 64 Abs. 1 keine Liste eingereicht, so 
wird das Gesuch hinfiillig. 

Art. 63. 1 Die Sitze des Grossen Rates werden wie folgt auf die Wahlkrei
se verteilt: 

a) die Zahl der zivilrcchtlichen Bevolkerung wird durch die Zahl der Sit
ze des Grossen Rates dividiert; 

b) die auf das Ergcbnis folgende niichsthohere ganze Zahl stellt den 
Quoticnten für die Verteilung dar; 

c) je der Wahlkreis hat Anrecht auf so vie le Sitze, wie der Quotient in der 
Zahl seiner zivilrechtlichen Bevolkcrung enthalten ist; 

d) die vcrbleibenden Sitze werden unter die Kreise mit den grossten 
Restzahlen vcrteilt; haben mehrere Kreise dieselbe Restzahl erzielt 
und ist nur noch ein Sitz zu besetzen, so wird dieser dem Wahlkreis mit 
der hochsten Einwohnerzahl zugeteilt. 
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2 Vor der Gesamterneuerung des Grossen Rates nimmt der Staatsrat eine 
Verteilung der Sitze entsprechend der letzten amtlich verôffentlichten 
Statistik der zivilrechtlichen Bevôlkerung vor. 

2. Wahllisten 

Art. 64. 1 Die Kandidatenlisten müssen bis spiitestens am Montag der 
sechsten Woche vor dem Wahltag um 12 Uhr eingereicht werden. 

2 Die Listen müssen eingereicht werden: 

a) für die Grossratswahlen beim Oberamt des Bezirks, zu dem der be
treffende Wahlkreis gehort; 

b} für die Generalrats- und Gemeinderatswahlen bei der Gemeinde
schreiberei. 

Art. 65. 1 Für die Grossratswahlen muss jede Liste von 50 im entspre
chenden Wahlkreis wohnhaften Stimmberechtigten eigenhiindig unter
zeichnet sein. 

2 Für die Generalrats- und Gemeinderatswahlen muss die Liste mindes
tens von der folgenden Zahl von Stimmberechtigten mit Wohnsitz in der 
betreffenden Gemeinde eigenhtindig unterzeichnet sein: 

a) 5 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevôlkerung von weniger 
ais 100 Personen; 

b) 10 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevôlkerung von 100 bis 
300 Personen; 

c) 15 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevôlkerung von 301 bis 
600 Personen; 

d) 20 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevôlkerung von mehr ais 
600 Personen. 

Art. 66. Bei kantonalen und kommunalen Wahlen sind Listenverbindun
gen verboten. 

3. Beschriinkte Kandidatenzahl 

Art. 67. 1st die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten aller Listen 
gleich gross oder kleiner ais die Zahl der freien Sitze, so erfolgt keine stil
lc Wahl, sondern eine Wahl: 

a) nach den Bestimmungen der Artikel 81 und 82 bei den Grossrats- und 
Generalratswahlen; 

b) nach den Bestimmungen der Artikel 98 ff. bei den Gcmeinderatswah
len. 
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2 Die eingereichten Listen bleiben gültig. Sie werden gemass den ordentli
chen Bestimmungen gedruckt und vcrteilt. 

4. Stimmabgabe und Ermittlung der Ergebnisse 

Art. 68. 1 Wer von seinem Stimmrecht Gebrauch macht, kann entweder Stimmabgabe 

mit einer leeren odcr mit ciner gedruckten Lisle wiihlen. 

2 Wer eine leere Liste verwendet. muss diese handschriftlich ganz oder 
tcilweisc ausfüllen und kann eine Listenbczcichnung und die Ordnungs
nummer einer Liste eintragen. 

3 Wer eine gedruckle Liste verwcndct, kann darauf Namen streichen oder 
die Liste mit Namen aus andèren Listen panaschieren und die vorge
druckte Ordnungsnummer oder Listenbezeichnung streichen und durch 
eine andere ersetzen. 

4 Anderungen, Beifügungen oder Streichungen müssen handschriftlich 
vorgenommen werden. 

5 Es ist verboten, den Namcn einer Person mehr ais einmal auf einer Liste 
aufzuführen. Die Wiederholung des Namens gilt ais nicht geschrieben. 

6 Bci einem Widerspruch zwischen Listenbezeichnung und Ordnungsnum
mer gilt die Listenbezeichnung. 

Art. 69. 1 Wer von seinem Stimmrecht Gebrauch macht, verfügt über so Stimmenzahl 

vicie Stimmcn, ais im betreffenden Wahlkreis oder in der betreffenden 
Gemeindebehordc Pcrsonen zu wiihlen sind. 

2 Die Nàmen der überzahligcn Pcrsonen wcrden vom Schluss der Liste 
ausgehend gestrichen. 

Art. 70. Die den Kandidatinnen und Kandidaten gcgebencn Stimmen 
(Kandidalenstimmen) zahlcn sowohl für diese selbsl ais auch für die ver
offcntlichtc Wahllistc, auf der sic stehen. 

Art. 71. 1 Enthalt cine Liste weniger N amen, ais Sitze zÙ verge ben sind, so 
werden die nicht namentlich abgegcbenen Stimmcn der Partei oder Wah
lergruppc zugcwicscn, dercn Bczeichnung oder Ordnungsnummer am 
Kopf der Lisle stcht. 

2 Fchlen Bezcichnung und Ordnungsnummer oder enthalt die Liste meh
rere Bezeichnungen oder Ordnungsnummcrn, so ziihlen die nichl abgcgc
benen Stimmen ais lecre Stimmcn. 

3 Namen, die auf kciner endgültigen Wahlliste stehen, gelten ais nicht ge
schriebcn. 
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Art. 72. 1 Nach der Schliessung des Urnengangs zahlen die Wahlbüros der 
Gemeinden die Stimmen aus. 

2 Sie ermitteln: 

a) die Zahl der Stimmen, welche die einzelnen Kandidatinnen und Kan
didaten der vcrschiedenen Listen crhalten haben (Kandidatenstim
men); 

b) die Zahl der von jeder Liste erzielten Zusatzstimmen; 

c) die Gesamtzahl der Kandidatenstimmen und der Zusatzstimmen {Lis-
tenstimmen). 

3 Bei den Grossratswahlen übermitteln die Wahlbüros der Gemeinden die 
Ergebnisse dem Kreiswahlbüro. 

Art. 73. 1 Die Wahlbüros des Kreises bzw. der Gemeinden verteilen die 
Sitze anschliessend gemass den folgenden Bestimmungen auf die einzel
nen Listen. 

2 Bei den Grossratswahlen fasst das Kreiswahlbüro die abgegebenen Stim
men aufgrund der Protokolle und Listen zusammen, die ihm von den 
Wahlbüros der Gemeinden zugestellt wurden. 

Art. 74. 1 Die Zahl der gültigen Parteistimmen aller Listen wird durch die 
um eins vergrèisserte Zahl der zu vergebenden Sitze geteilt. Die nachsthèi
here ganze Zahl heisst Verteilungszahl (Wahlquotient). 

2 Jeder Liste werden so viele Sitze zugeteilt, ais die Verteilungszahl in ihrer 
Stimmenzahl enthalten ist. 

Art. 75. 1 Die verblicbenen Sitze werden einzeln und nacheinander nach 
den folgenden Regeln zugeteilt: 

a) die Stimmenzahl jeder Liste wird durch die um eins vergrèisserte An
zahl der ihr bcreits zugeteilten Sitze geteilt; 

b) der nachste Sitz wird derjenigen Liste zugeteilt, die den grèissten Quo
tienten aufweist; 

c) haben mehrere Listen aufgrund des glcichcn Quotienten den gleichen 
Anspruch auf den nachsten Sitz, so erhalt jene un ter diesen Listen den 
nachsten Sitz, die bei der Teilung nach Artikel 74 Abs. 2 den grèissten 
Rest erzielte; 

d) falls noch immer mehrere Listen den glcichen Anspruch haben, geht 
der Sitz an jene dieser Listen, welche die grèisste Parteistimmenzahl 
aufweist; 
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e) hahen immer noch mehrere Lislen den gleichen Anspruch, so erhalt 
jene dieser Listen den niichslen Silz, hei der die für die Wahl in Be
lracht kommende Person die grèisste Stimmenzahl aufweist; 

f) weisen mehrere solche Kandidatinnen oder Kandidaten die gleiche 
Stimmenzahl auC so entscheidet das Los. 

] Dieses Vorgehen wird so lange wiederholt, bis aile Sitze zugeteill sind. 

,;.rt. 76. 1 Sobald die Zahl der den einzelnen Listen zugeteilten Sitze be
kannt ist. werden die Kandidatinnen und Kandidaten mil den meisten 
Slimmen für gewiihlt erklart. 

] Die nicht gewahlten Personen jeder Liste (Ersatzleute) werden in der 
Reihenfolge ihrer Stimmenzahl in das Protokoll eingetragen. 

:i Hahen mehrere Kandidatinnen oder Kandidaten diesel be Stimmenzahl 
erzielt und verzichtel niemand auf die Annahme der Wahl, so entscheidet 
das Los in Anwesenheil der Betroffenen. Wer durch das Los ausscheidel 
oder wer verzichtet, hehiilt seinen Platz im Verzeichnis der Ersatzleute. 

4 Zustandig für die Proklamalion der Gewahlten und den Losentscheid ist: 

a) der Oberamlmann bei den Grossratswahlen; 

h) das Wahlbüro bei den Generalrats- und Gemeinderatswahlen. 

'Erzielt eine Lisle mehr Sitze, ais sie Kandidatinnen und Kandidaten enl
hiilt, so wird für die verbleibenden Sitze eine Ergünzungswahl durchge
führt. 

5. Vakanz und Erganzungswahl 

Art. 77. 1 Wird im Laufe der Legislaturperiode ein Sitz frei, so wird die 
erste Ersatzperson der belreffenden Lisle für gewahlt erklart: 

a) vom Obcramtmann bei Grossratswahlen; 

h) vom Gemeinderal bei Generalrats- und Gemeinderatswahlcn. 

] Verzichlet die erste Ersatzperson, so rückl die nachfolgende Person an 
ihrc Stelle. Bei einer spateren Vakanz wird ihr Name wieder berücksichtigt. 

:i Hahen mehrere Ersatzleutc diesel be Stimmenzahl erzielt, so gill Arlikel 
76 Ahs. 3 und 4 sinngemass. 

Gewahltc und 
Ersatzlcutc 

Vakanz 
a) Nachrücken 

Art. 78. 1st die Liste, der die zu ersetzende Person angehèirt, erschèipfl, so b) Erschopfte 
Liste 

wird eine Erganzungswahl durchgeführt. 

Art. 79. 1 Die Ergiinzungswahl wird unter Vorbehalt der Beslimmungen 
dieses Artikels und von Artikel 80 gemiiss den Bestimmungen über die 
Gesamterneuerungswahlen organisiert. 
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Grundsatz 

2 Die Erganzungswahl muss grundsatzlich spiitestens acht Wochen nach 
Freiwerden eines Sitzes oder, falls noch Sitze zu vergeben sind, nach der 
Proklamation der gewiihlten Personen durchgeführt werden (Art. 76 Abs. 
5, 78 und 82 Abs. 5). 

3 Wird ein Sitz im lctzten halben Jahr vor den Gesamtemeuerungswahlen 
frei, so findet keine Ergiinzungswahl statt. 

4 Wurde für die Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates ein Gesuch 
um Durchführung nach dem Proporzsystem eingereicht, so muss die Er
giinzungswahl nach demselben Verfahrèn erfolgen. 

5 Gewiihlt ist, wer nach Massgabe der zu besctzenden Sitze am meisten 
Stimmen erzielt. 

Art. 80. 11st die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten aller einge
reichten Listen bei einer Erganzungswahl gleich gross oder kleiner ais die 
Zahl der zu besetzenden Sitzc, so werden die Kandidatinnen und Kandi
daten ohne Urnengang für gewahlt erkliirt: 

a) vom Oberamtmann bei den Grossratswahlen; 

b) vom Gemeinderat bei den Generalrats- und Gemcinderatswahlen. 

2 Sind aile Sitze verge ben, so wird der Beschluss zur Einberufung der 
Stimmberechtigten des betreffenden Kreises oder der betreffenden Ge
meinde von der zustandigen Behorde aufgehoben. 

3 Verbleiben nach der Proklamation der instiller Wahl gewiihlten Personen 
noch freie Sitze, so wird die Einberufung der Stimmberechtigten des be
treffenden Kreises oder der betreffenden Gemeinde aufrechterhalten, 
und der Umengang findet gemiiss den Bestimmungen über die Wahl ohm: 
Einreichung von Listen statt. 

6. Wahl ohne Einreichung von Listen 

Art. 81. 1 Wurde keine Wahlliste eingereicht, so künnen die Stimmberech
tigten für jede wahlbare Person stimmen. 

2 Die wiihlbaren Personen, die Stimmen erhalten haben, werden unver
züglich informiert. Sie müssen bis spiitestens an dem auf den Urnengang 
folgenden Donnerstag um 12 Uhr erkliiren, ob sie die Wahl annehmen. 
Bleibt die Erkliirung aus, so gilt die Wahl ais abgelehnt. 

:, Zustiindig, um die Betroffenen über die erzielten Stimmen zu informieren 
und ihre Erkliirungen entgegenzunehmen, ist: 

a) der Oberamtmann bei den Grossratswahlen; 

b) die Gemeindeschreiberei bei den Generalrats- und Gemeinderatswah
len. 
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4 Die Personen, welche die Wahl ablehnen, und die nicht wahlbaren Perso
nen werden vom Wahlbüro gestrichen. 

Art. 82. 1 Die Personen. die ihrc Wahl angenommcn habcn, werden für Gcwahlle und 
Ersatzleute gewahlt erklart. 

2 Die nicht gewiihlten Personen werdcn in der Reihenfolge ihrer Stimmen
zahl in das Protokoll eingetragen (Ersatzleute ) . 

.1 Ha ben mehrcre Personen dieselbe Stimmenzahl erzielt und verzichtct 
niemand auf die Annahme der Wahl. so entscheidet das Los in Anwesen
heit der Betroffcnen. Wer durch das Los ausscheidet oder wer verzichtet, 
behiilt seinen Platz im Verzeichnis der Ersatzleute. 

4 Zustiindig für die Proklamation der Gewahlten und den Losentscheid ist: 

a) der Oberamtmann bei den Grossratswahlen; 

b) das Wahlbüro bei den Generalrats- und Gemeinderatswahlcn. 

5 Verbleiben noch freie Sitze. so wird eine Ergiinzungswahl durchgeführt. 

3.ABSCHNITT 

Wahlen 11·ach dem Majorzsystem 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 83. 1 Die Stiinderats- und Staatsratswahlen sowie die Wahl der Ober- Geltungsbereich 

amtmanner erfolgen nach dcm Majorzsystem gemtiss den Bestimmungen 
dieses Gesetzes. 

2 Die Gemeinderatswahlen erfolgen nach dem Majorzsystem, sofern kein 
Gesuch um Durchführung nach dem Proporzsystem eingereicht wurde. 

Art. 84. 1 Die Kandidatenlisten müssen bis spatestens am Montag der ~~~w~~Ni~tn 
sechsten Woche vor dem Wahltag um 12 Uhr eingereicht werden. 

2 Die Listen müssen eingereicht werden: 

a) bei der Staatskanzlei für die Stiindcrats- und Staatsratswahlen; 

b) beim Oberamt für die Wahl des Oberamtmanns; 

c) bei der Gemeindeschreiberei für die Gemeinderatswahlen. 

Art. 85. 1 Für die Sttinderats- und Staatsratswahlen muss jede Liste von 
mindestens 50 im Kanton wohnhaften Stimmberechtigten eigenhtindig 
untcrzeichnet sein. 

2 Für die Wahl der Obcramtmanner muss _jedc Liste von mindestens 50 im 
Bezirk wohnhaften Stimmbercchtigten eigenhtindig untetzeichnet sein. 
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3 Für die Gemeinderatswahlen muss jede Liste mindestens von der folgen
den Zahl von Stimmberechtigten mit Wohnsitz in der betreffenden Ge
meinde eigenhandig unterzeichnet sein: 

a) 5 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevéilkerung von weniger 
ais 100 Personen; 

b) 10 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevéilkerung von 100 bis 
300 Personen; 

c) 15 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevéilkerung von 301 bis 
600 Personen; 

d) 20 in Gemeinden mit einer zivilrechtlichen Bevéilkerung von mehr ais 
600 Personen. 

Art. 86. 1 Wer von seinem Stimmrecht Gebrauch macht, kann entweder 
mit einer leeren oder einer gedruckten Liste wahlen. 

2 Wer eine leere Liste verwendet, muss diese handschriftlich ganz oder 
teilweise ausfüllen. 

3 Wer eine gedruckte Liste verwendet, kann darauf eigenhandig Namen 
streichen oder Namen anderer Personen eintragen. 

~ Es ist verboten, Namen einer Person mehr ais einmal auf einer Liste auf
zuführen. Die Wiederholung des Namens gilt ais nicht geschrieben. 

Art. 87. 1 Wer von seinem Stimmrecht Gebrauch macht, verfügt über so 
viele Stimmen, ais im betreffenden Wahlkreis Personen zu wiihlen sind. 

2 Die überzahligen Namen werden vom Schluss der Liste ausgehend ge
strichen. 

Art. 88. 1 Nach der Schliessung des Urnengangs ziihlen die Wahlbüros die 
Stimmen aus. 

2 Sie ermitteln die Stimmenzahl der einzelnen Kandidatinnen und Kandi
daten und stellen die Ergebnisse dem Oberamt zu. 

3 Bei den kantonalen Wahlen übermittelt das Oberamt die Ergebnisse 
anschliessend der Staatskanzlei zur Zusammenstellung. 

Art. 89. 1 lm ersten Wahlgang ist gewiihlt, wer mehr ais die Hiilfte der gül
tigen Stimmen erzielt hat (absolutes Mehr). 

2 Haben im ersten Wahlgang mehr Kandidatinnen und Kandidaten das ab
solu te Mehr erreicht, ais Sitze zu besetzen sind, so sind nach Massgabe der 
zu besetzenden Sitze die Personen mit den meisten Stimmen gewtihlt. 
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3 Bei Stimmcngleichheit entscheidet das Los, das in Anwesenheit der Be
troffenen von der Staatskanzlerin oder dem Staatskanzler, bei Gemeinde
ratswahlen vom Oberamtmann gezogen wird. 

Art. 90_ 1 Verbleiben nach dcm crsten Wahlgang noch freie Sitzc. so wird 
ein zweitcr Wahlgang durchgeführt, der grundsatzlich 21 Tage nach dem 
ersten stattfindet. 

2 Am zweiten Wahlgang konnen die im ersten Wahlgang nicht gewahlten 
Personen teilnehmen, wobei ihre Zahl die doppelte Zahl der noch zu be
setzenden Sitze nicht überschreiten darf. Übersteigt sie dicsc Zahl, so wer
den die Personen mit den wenigsten Stimmen gestrichen. 

3 Ha ben mehrere Personen, die für die Teilnahme am zweiten Wahlgang in 
Frage kommen, dieselbe Stimmenzahl erreicht. so werden jedoch aile zu
gelassen. selbst wenn die doppelte Zahl der noch zu besetzenden Sitze da
durch überschritten wird. 

Art. 91. 1 Die zum zweiten Wahlgang zugelassenen Personen këmnen ihre 
Kandidatur zurückziehen. Sie müssen dies bis spatestens am Mittwoch der 
dritten Woche vor der Wahl um 12 Uhr mitteilen: 

a) der Staatskanzlei bci den Standerats- und Staatsratswahlcn; 

b) dem Obcramt bei der Wahl des Obcramtmanns; 

c) der Gemeindeschreiberei bei den Gemeinderatswahlen. 

2 Die Unterzeichnerinnen und Unterzcichner der Liste, auf der die vcr
zichtende Person figurierte, kônnen bis spatestens am Freitag der dritten 
Woche vor dem Wahltag um 12 Uhr einen Ersatz vorschlagen. Die Unter
zcichnerinnen und Unterzeichner der für den crsten Wahlgang eingc
rcichtcn Liste. dercn Untcrschrift nicht mehr eingeholt werdcn kann, kün
nen ersetzt werdcn. 

3 Die Mitteilungen der Ersatzkandidaturen müsscn bis spatestens am Frei
tag der drittcn Woche vor dem Wahltag um 18 Uhr erfolgcn. Andcrnfalls 
wird die ais Ersatz vorgeschlagene Person gestrichen. 

Art. 92. 1 lm zwcitcn Wahlgang ist gewahlt, wer am meisten Stimmen er
ziclt hat (relatives Mehr). 

2 Bci Stimmenglcichhcit entscheidct das Los. das in Anwescnheit der Bc
troffenen von der Staatskanzlerin oder dem Staatskanzler. bci Gemeinde
ratswahlcn vom Obcramtmann gczogen wird. 

ZweitcrWahl
gang 
a) Zeitpunkt 
des Urnengangs 
und zulass1ge ~ 
Kandidatuten 

b) Rückzug von 
Kandidatu1·cn 
und Ersatz 

c) Ermittlung der 
gewühlten Perso
nen 

Art. 93. 1 Wird wahrend der Lcgislaturpe"riode ein Sitz frei, so wird einc Ergünzungswahl 

Erganzungswahl gemass den ordentlichen Bestimmungen durchgeführt. 

2 Der erstc Wahlgang der Erganzungswahl muss spatestens acht Wochen 
nach dcm Freiwerden des Sitzes stattfinden. 
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3 Wird cin Sitz im letzten halben Jahr vor den Gesamterneuerungswahlen 
frei, so findct keine Erganzungswahl stalt. 

4 Der Zeitpunkt der Wahl wird vom Staatsrat bzw. vom Gemeinderat fest
gesetzt. 

Art. 94. 1 Die in den Staatsrat gewahlten Personen werden vom Staatsrat 
für gewahlt erklart und vom Grossen Rat vereidigt. 

2 Der Staatsrat erklart die zum Obcramtmann gewahlten Personen für ge
wahlt und vereidigt sie. 

3 Die in den Gemeinderat gewahlten Personen werden vom Wahlbüro für 
gewahlt erklart und vom Oberamtmann vereidigt. 

4 Die für die Proklamation zustandige Behôrde sorgt dafür, dass die Kan
didatinnen und Kandidaten informiert werden. 

5 Die gewahlten Personen kônnen ihr Amt sogleich nach der Vereidigung 
antreten. 

2. Beschriinkte Kandidatenzahl 

Art. 95. 1 lm ersten Wahlgang findet keine stille Wahl statt. 

2 1st die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten aller eingereichten Lis
ten gleich gross oder kleiner ais die Zahl der zu besetzenden Sitze, so wird 
einc Wahl gemass den Bestimmungen über die Wahl ohne Einreichung 
von Listen durchgeführt. 

3 Die eingereichten Listen bleiben gültig. Sie werden gemass den ordentli
chen Bestimmungen gedruckt und verteilt. 

Art. 96. 1 1st die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten im zweiten 
Wahlgang gleich gross oder kleiner ais die Zahl der verbleibenden Sitzc. so 
werden aile Kandidatinnen und Kandidaten ohne Urnengang für gewahll 
erklart. 

2 Verbleiben noch freie Sitze, so wird die Einberufung der Stimmbercch
tigten aufrechterhalten, jedoch für einen zweiten Wahlgang, der gcmass 
den Bestimmungen über die Wahl ohnc Einreichung von Listen statlfin
det. 

Erganzungswahl Art. 97. 11st die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten aller eingc
reichten Listen bci eincr Erganzungswahl gleich gross oder kleincr ais die 
Zahl der zu besetzenden Sitze, so werden die Kandidatinnen und Kandi
daten ohne Umengang für gewahlt erklart. 

2 Sind aile Sitze verge ben, so wird der Beschluss zur Einberufung der 
Stimmberechtigten des betreffenden Kreises oder der bctrcffenden Ge
meinde von der zustandigen Behôrde aufgehoben. 
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.1 Ye.rbleiben nach der Proklamation der instiller Wahl gewiihlten Personen 
noch freie Sitze, so wird die Einberufung der Stimmberechtigten des be
treffenden Kreises oder der betreffenden Gemeinde aufrechterhalten, 
und der Urnengang findet gemiiss den Bestimmungen über die Wahl ohne 
Einreichung von Listen statt. 

3. Wahl ohne Einreichung von Listen 

Art. 98. Wurde keine Liste eingereicht, so kônnen die Stimmberechtigten Grundsatz 

für jede wiihlbare Persan stimmen. 

Art. 99. 1 lm ersten Wahlgang werden aile wiihlbaren Personen für ge- Erster Wahlgang 

wiihll erkliirt, die mehr ais die Hiilfte der gültigen Stimmen erhalten ha ben 
(absolutes Mehr). 

2 Die Personen, die das absolute Mehr erreicht haben, werden unverzüglich 
informiert: 

a) von der Staatskanzlci bei den Stiinderats- und Staatsratswahlen sowie 
der Wahl des Oberamtmanns; 

b) vom Wahlbüro bei den Gemeinderatswahlen. 

3 Die Pcrsonen, die das absolute Mehr erreichl habcn, müssen bis spiites
tens an dcm auf den Urnengang folgcnden Mittwoch um 12 Uhr erklaren, 
ob sie die Wahl annehmen. Bleibl die Erkliirung aus, so gilt die Wahl ais ab
gelehnt. 

~ Das Wahlhüro streicht die Namen der Personen, die die Wahl ablchnen, 
und der nichl wiihlharen Personen. 

5 Wenn mehr Personen das absolule Mehr erreichl ha ben und die Wahl an
nehmen, ais Personen zu wiihlcn sind, so werden nach Massgabe der zu 
beselzenden Sitze diejenigen Personen mit den wenigsten Stimmen nicht 
herücksichligt. Bei Stimmengleichheil entscheidel das Los, das in Anwe
senheit der Betroffenen gezogen wird: 

a) von der Staatskanzlcrin oder vom Staatskanzler bei den Stiinderats
und Staatsratswahlen sowie bei der Wahl der Oberamlmiinner; 

b) vom Oberamlmann bci den Gemeinderatswahlcn. 

Art. 100. 1 Verbleiben nach dem erslen Wahlgang noch freie Sitze, so wird 
ein zweiter Wahlgang durchgeführl, der grundsiitzlich 21 Tage nach dem 
erslen Wahlgang stattfindet. 
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2 Am zweiten Wahlgang këmnen die im ersten Wahlgang nicht gewiihlten 
Personen teilnehmen, wobei ihre Zahl die doppclte Zahl der noch zu be
setzenden Sitze nicht überschreiten darf. Auf Antrag der Behbrde müsscn 
sie ihre Teilnahme am zweiten Wàhlgang bis spiitestens am Freitag der 
dritten Woche vor dem Wahltag um 12 Uhr bestiitigen: 

a) bei der Staatskanzlei für die Stiinderats- und Staatsratswahlen; 

b) beim Obcramt für die Wahl des Oberamtmanns; 

c) bei der Gemeindeschreiberei für die Gemeinderatswahlen. 

3 Ziehen sich die Personen, die zum zweiten Wahlgang zugelassen sind, 
zurück, so kbnnen die Personen, die weniger Stimmen erzielt haben, nach 
Massgabe der erreichten Stimmenzahl an ihre Stelle treten. 

~ 1st die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten im zweiten Wahlgang 
gleich gross oder kleiner ais die Zahl der verbleibenden Sitze, so werdcn 
aile Kandidatinnen und Kandidaten ohne Urnengang für gewiihlt erkliiit. 

5 Verbleiben noch freie Sitze, so wird die Einberufung der Stimmberech
tigten für einen zweiten Wahlgang aufrechterhalten, der ohne Einrei
chung von Listen stattfindet. 

Art.101. 1 lm zweiten Wahlgang wird für gewiihlt erkliirt, wer am mcisten 
Stimmen erzielt hat (relatives Mehr). 

2 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das in Anwesenheit der Be
troffenen von der Staatskanzlerin oder vom Staatskanzler, bei Gemeinde
ratswahlen vom Obcramtmann gezogen wird. 

IV.TITEL 

Ausübung der Volksrechte 

1.KAPITEL 

Ausdruck des Volkswillens in kantonalen Angelegenheiten 

Art.102. Die Staatsverfassung sieht für den Ausdruck des Volkswillens 
folgende Formen vor: 

a) die vom Grossen Rat beschlossenc Total- oder Tcilrevision der Verfas
sung; 

b) die von mindestens 6000 in kantonalen Angelegenheiten stimmbc
rechtigten Personen verlangte Total- oder Teilrevision der Verfassung 
(Verfassungsinitiative ); 

c) die von mindestens 6000 in kantonalen Angelegenheiten stimmbe
rechtigten Personen verlangte Ausarbeitung, Aufbebung oder Ande
rung eines Gesetzes ( Gesetzesinitiative ); 
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d) die von mindestens 6000 in kantonalen Angelegenheiten stimmbe
rechtigten Personen verlangte Volksabstimmung über ein vom Gros
sen Rat erlassenes Gesetz oder allgemeinverbindliches Dekret nicht 
dringlicher Natur (Gesetzesreferendum); 

e) die Volksabstimmung über ein Gesetz oder Dekret, das eine neue Net
toausgabe zur Folge hat, die 1 % des Totals der Ausgaben der letzten 
vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung übersteigt ( obligatori
sches Finanzreferendum); 

f) die von mindestens 6000 in kantonalen Angelegenheiten stimmbe
rechtigten Personen oder einem Viertel der Mitglieder des Grossen 
Rates verlangte Volksabstimmung über ein Gesetz oder ein Dekret, 
das eine neue Nettoausgabe zur Folge hat, die¼% des Totals der Aus
gaben der letzten vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung 
ühersteigt (fakultatives Finanzrcferendum). 

Art. 103. 1 Beschliesst der Grosse Rat die Totalrevision der Staatsverfas
sung, so findet die Volksahstimmung innert einem Jahr seit der Verab
schiedung des Dekrets über die Einleitung der Revision statt. lm Ührigen 
gelten die Bestimmungen über die Volksinitiative zur Einleitung der To
talrevision der Verfassung sinngemass. 

2 Beschliesst der Grosse Rat die Teilrcvision der Staatsverfassung, so findet 
die Volksabstimmung innert 180 Tagen seit der Verahschiedung des Dek
rets statt, mit dem der Grosse Rat die Vorlage dem Volk unterhreitel. 

Art. 104. 1 Bci einem obligatorischen Finanzreferendum findet die Volks
ahstimmung innerl 180 Tagen seit der Annahme des Gesetzes oder des 
Dekrets statt. 

2 lm Ührigen richtel sich das Referendumsverfahren nach den Bestim
mungen über das Gesetzesrèferendum. 

2.KAPITEL 

Unterschriftenbogen in kantonalen Angelegenheiten 

Art. 105. 1 Wer eine Initiative oder ein Referendumsbegehren unter
stützt, muss den Unterschriftenhogen eigenhandig unterzeichnen und 
handschriftlich ausfüllen. 

2Schreihunfühige konnen die Eintragung ihres Namenszuges durch eine 
Person ihrer Wahl vornehmen lassen. Diese setzt ihre eigene Unterschrift 
zum Namenszug der schreihunfühigen Person und hewahrt über den In
hait der empfangenen Anweisungen Stillschweigen. 

3 Wer für eine Drittperson unterschreiht, macht sich strafbar ( Art. 282 des 
Schweizerischen Strafgesctzhuchs ). 
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lnhalt der Bogen Art. 106. 1 Die Unterschriften zur Unterstützung einer Initiative oder ei
nes Referendurnsbegehrens rnüssen auf Bogen gesetzt werden, welche die 
erforderlichen Angaben zur Person der Unterzeichnenden und zurn Ge
genstand der Unterschriftensarnrnlung enthalten, sonst sind sic ungültig. 

Einreichung 
der Bogen' 

Prüfung der 
lJ n terschriften 
a) Fristen 

2 Die Angaben zur Person urnfassen: 

a) den Narnen und Vornarnen der unterzeichnenden Person; 

b) ihr Geburtsdaturn {Tag, Monat, Jahr); 

c) ihre genaue Adresse; 

d) ihre Unterschrift. 

3 Die Angaben zurn Gegenstand der Unterschriftensarnrnlung urnfassen: 

a) den Narnen der Gerneinde, in der die Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner wohnhaft sind; 

b) den Wortlaut der Initiative oder des Referendurnsbegehrens; 

c) den Beginn und das Ende der Frist für die Unterschriftensarnrnlung; 

d) den Wortlaut von Artikel 105 Abs. 1 und 3; 

e) bei einer Initiative die Rückzugsklausel. 

4 Auf einern Bogen künnen nur die Unterschriften von Stirnrnberechtigten 
gesarnrnelt wcrden, die ihren politischen Wohnsitz in der auf dcrn Bogen 
angegebenen Gerneinde haben. 

5 Werden diese Forrnvorschriften nicht eingehalten, so sind die Unter
schriften ungültig. 

Art. 107. 1 Die Unterschriftenbogen rnüssen vor Ablauf der für die Unter
schriftensarnrnlung vorgesehencn Frist bei der Staatskanzlei eintreffen. 

2 Ist dies nicht der FalL so stellt die Staatskanzlei durch einen irn Arntsblatt 
verôffentlichten Entscheid fest, dass die Initiative oder das Referendurns
begehren nicht zustande gekornrnen ist. 

Art. 108. 1 Die Staatskanzlei übermittelt die Unterschriftenbogen innert 
20 Tagen seit der Einreichung der Initiative oder des Referendumsbegeh
rens den Gerneinden zur Prüfung. 

2 Die Gemeinden ha ben 20 Tage Zeit, um die Unterschriftenbogen zu prü
fen und sie der Staatskanzlei zur Auszahlung zurückzuschicken . 

.1 Bei der Prüfung der mit der Ankündigung eines Referendurnsbegehrens 
eingercichten Unterschriften betragen die Fristen nach den Absatzen 1 
und 2 fünfTage. 
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Art. 109. 1 Die für das Stimmregister verantwortliche Person bestatigt am b) Bestatigung 

Schluss jedes Unterschriftenbogens, dass die Unterzcichnerinnen und Un-
terzeichner stimmherechtigt sind und ihren politischen Wohnsitz in der 
Gemeinde haben. 

2 Sie giht die Personen an, die diese Bedingungen nicht erfüllen, und 
streicht die überzahligen Unterschriften einer stimmberechtigten Person 
für dcnselben Gegenstand. 

3 Dic Bestatigung muss datiert sein, die Zahl der gültigen Unterschriften 
für den betreffenden Gegenstand enthalten und von der für das Stimmre
gister verantwortlichen Persan unterzeichnet sein. Es darf keine Gebühr 
erhoben werden. 

Art. 110. 1 Die Staatskanzlci stellt die Zahl der gültigen Unterschriften 
fest. 

2Folgende Unterschriften sind ungültig und werden bei der Auszahlung 
nicht berücksichtigt: 

a) die Unterschriften eines Bogens, der dem Artikel 106 nicht entspricht; 

b) die Unterschriften, die nicht von der für das Stimmregister verant
wortlichen Person bestatigt wurden; 

c) die Unterschriften, die nicht innerhalb der gesetzlichen Frist einge
rcicht wurden; 

d) die Unterschriftcn, die von den Unterzeichnerinnen und Unterzeich
ncrn nicht vollstandig von Hand geschrieben wurden; 

e) die Unterschriflen, die nicht von den erforderlichen Angaben zur Per
son der Unterzeichnerin odcr des Unterzeichners begleitet sind; 

[) die Unterschriften, die von derart unlescrlichen Angaben begleitet 
sind, dass die Unterzeichnerin oder der Unterzeichner nicht identifi
ziert werden kann; 

g) die Unterschriften verschiedener Namen, die offensichtlich von ein 
und dersclben Hand stammen; 

h) die Unterschriftcn von Personen, die in kantonalen Angelegenheiten 
nicht stimmberechtigt sind oder ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde 
haben, dercn Name am Kopf des Bogcns angcgeben ist; 

i) die überzahligen Unterschriften derselbcn Person. 
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Art. 111. 1 Die Staatskanzlei veroffentlicht das Ergebnis der Auszahlung 
der gültigen Unterschriften und die Feststellung über das Zustandekom
men oder Scheitern der Initiative oder des Referendumsbegehrens innert 
90 Tagen nach der Einreichung der Bogen im Amtsblatt. Die Validierung 
der für ungültig erklarten Unterschriften infolge einer Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht bleibt vorbehaltcn (Art. 156 ). 

2 Kommt einc Initiative oder ein Referendumsbegehren nicht zustande, 
weil eine oder mehrere Unterschriften ungültig sind, so erwahnt die 
Staatskanzlei dies im Amtsblatt. 

3 Die Staatskanzlei informiert zudem die Person oder die Personen, deren 
Unterschrift für ungültig erkliirt wurde, und gibt die Rechtsmittel an. 

3.KAPITEL 

Ausübung der Volksrechte in kantonalen Angelegenheiten 

J. ABSCHNITT 

Verfassungs- und Gesetzesinitiative 

1. Gemeinsame Bestimmungen 

Art.112. 1 Das Initiativbcgehren muss mit den Unterschriften von mindes
tens 100 Stimmberechtigten bci der Staatskanzlei eingereicht werdcn. 

2 Es enthiilt den Ti tel und den Text der Initiative sowie die übrigen Anga
ben, die auf einem Unterschriftcnbogen figurieren müssen, in franzosi
scher und deutschcr Sprache. 

-1 Es enthiilt zudcm die Namen, Vornamen und Adressen der zum Verkehr 
mit den Behordcn und zum Rückzug der Initiative berechtigten Personen 
(lnitiativkomitee ), so dass sie identifiziert werden kbnnen. 

Rückzugsklausel Art. 113. 1 Die Rückzugsklauscl besteht darin, dass mindestcns 3 und 
hochstens 15 Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner ermachtigt werden, 
die Initiative ersatzlos oder zugunsten eines Gcgenvorschlags des Gros
sen Rates zurückzuziehen. 

Vorprüfung 
der Initiative 

2 Der Entscheid, die Initiative zurückzuziehen, muss mit der Mehrheit der 
zum Rückzug der Initiative berechtigten Unterzeichnerinnen und Unter
zeichner gefasst werden. 

3 Die Rückzugsklausel muss auf jedem Unterschriftenbogen figurieren. 

Art. 114. 1 Nach dem Eingang des Initiativbegehrens nimmt die Staats
kanzlei die Vorprüfung des Titels und des Texts der Initiative sowie der 
Unterschriftenbogen vor. 

2 Gegebenenfalls wird die Initiative in Zusammenarbeit mit dem Initiativ
komitee berichtigt. Bei Uneinigkeit entscheidet der Staatsrat. 
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Art. 115. 1 Spiitestens 21 Tage nach der Einreichung des Initiativbegeh
rens verüffentlicht die Staatskanzlei im Amtsblatt: 

a) den Text der Initiative; 

b) den Beginn und das Ende der Frist für die Unterschriftensammlung. 

2 Die U nterschriften müssen innert 90 Tagen seil der Verüffentlichung des 
Initiativtexts im Amtsblatt gesammelt werden. 

Vcrüffenllichung 
und Frist für die" 
Unterschriften
sammlung 

Art. 116. 1 Ist die Initiative zustande gekommen, so übermittelt der Übermiltlung an 
den Grosscn "Rat Staatsral das Ausziihlungsergebnis und den Initiativtext innert drei Mona-

Len seit der Verüffentlichung des Beschlusses über das Zustandekommen 
der Initiative im Amtsblatt dem Grossen Rat in der ordentlichen Session. 

2 Kann die für die Übermittlung an den Grossen Rat vorgesehene Frist 
von drei Monaten nicht eingehalten werden, so wird die Initiative dem 
Grossen Rat in der niichsten ordentlichen Session unterbreitet. 

Art. 117. 1 Der Grosse Rat befindet über die materielle und formelle Gül- Entscheid über 

tigkeit der Initiative. 

2 Der Grosse Rat kann die Frist, innert der die Volksabstimmung durchge
führt werden muss, auf den begründeten Bericht des Staatsrates um ein 
Jahr verliingern. 

3 Der Grosse Rat und der Staatsrat künnen Abstimmungsempfehlungen 
abgeben. 

die Gültigkeit 
der lnitia'tive und 
Abstimmung 

Art. 118. 1 Eine Initiative, der sich der Grosse Rat angeschlossen hat, Rückzug 

kann nicht mehr zurückgezogen werden. 

2 Eine Initiative, der sich der Grosse Rat nicht angeschlossen hat, kann in
nerl 30 Tagen, nachdem das Dekret, das die Initiative dem Volk zur Ab
stimmung unterbreitet, im Amtsblatt verüffentlicht wurde, zurückgezogen 
werden. 

2. Verfassungsinitiative 

Art. 119. 1 Wird die Totalrevision der Verfassung verlangt, so findet die Totalrevision 

Volksabstimmung innert einem Jahr seit der Verabschiedung des Dekrets a) Grundsatz 

statt, mit dem der Grosse Rat die Gültigkeit der Initiative feststellte. 

2 Die Volksabstimmung betrifft folgende Punkte: 

a) den Grundsatz der Totalrcvision der Verfassung; 

b) die Frage, oh die Revision von einem Verfassungsrat oder vom Grossen 
Rat du;chgeführt werden soli; zur Beantwortu~g dieser Frage kreuzen 
die Stimmendcn einen der beiden Vorschlilge an. 
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3 Der Grosse Rat nimmt an der nachsten ordentlichen Session vom Ab
stimmungsergebnis Kenntnis und beschliesst gegebenenfalls die Wahl ei
nes Verfassungsrates. 

b) Verfassungsrat Art.120. 1 Die Wahl des Verfassungsrates findet innert einem Jahr seit der 
Verabschiedung des Dekrets statt, mit dem der Grosse Rat vom Abstim
mungsergebnis Kenntnis genommen hat. 

c) Grosser Rat 

d) Varianten
abstimmung 

Teilrevision 
a) Gegenstand 
der Initiative 
und Einheit 
der Malerie 

2 Der Verfassungsrat wird gemass den Bestimmungen über die Gesamter
neuerung des Grossen Rates gewahlt und zahlt gleich viele Mitglieder wie 
der Grosse Rat. 

3 Der Verfassungsrat organisiert sich selbst und gibt sich sein eigenes Reg
lement. 

4 Die Abstimmung über den vom Verfassungsrat ausgearbeiteten Entwurf 
muss innert fünf Jahren seit seiner Wahl stattfinden. 

"Lehnt das Volk den Entwurf des Verfassungsrates ab, so wird ein zweiter 
Entwurf ausgearbeitet, der <lem Volk innert zwei Jahren seit der Ableh
nung des ersten Entwurfs zur Abstimmung unterbreitet werden muss. 

0 Lehnt das Volk den zweiten Entwurf ebenfalls ab, so wird innert einem 
Jahr ein neuer Verfassungsrat gewahlt. 

Art.121. 1 Wurde der Grosse Rat mit der Verfassungsrevision beauftragt, 
so verfügt er dazu über eine Frist von fünf Jahren seit der Volksabstim
mung, durch die ihm diese Aufgabe übertragen wurde. 

2 Lehnt das Volk den Entwurf des Grossen Rates ab, so wird ein neuer 
Entwurf ausgearbeitet, der dem Volk innert drei Jahren seit der Ablch
nung des ersten Entwurfs zur Abstimmung unterbreitet werden muss. 

Art. U2. 1 Der Entwurf der neuen Verfassung darf mit Varianten zu hochs
tens drei Punkten zur Abstimmung unterbreitet werden. 

2 Zi.J jedem Punkt darf nur eine Alternative vorgeschlagen werden. 

3 Jede Variante wird gesondert zur Abstimmung unterbreitct. 

4 Nimmt <las Volk die Variante und den Entwurf an, so wird die Variante in 
den Entwurf aufgenommen. 

Art. 123. 1 Die Initiative darf nur einen einzigen, genau umschriebenen 
Gegenstand haben. 

2 Die Einheit der Materie ist gewahrt, wenn zwischen den verschiedenen 
Punkten der Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht. 
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Art. 124. 1 Schliesst sich der Grosse Rat einer in der Form einer allgemei
nen Anregung eingereiehlen Initiative an, so arheitel cr innerl cinem Jahr 
seil der Verahschiedung des Dckrels über die Gülligkcit der Initiative ei
nen Entwurf aus. Dieser wird dem Volk innert 180 Tagcn seil sciner Ver
ahsehiedung durch den Grossen Rat zur Ahstimmung unterhrcitet. 

2 Sehliesst sich der Grosse Rat einer in der Form einer allgemeinen Anre
gung eingereichlen Initiative nichl an, so wird diese innerl 180 Tagen seit 
der Verahsehiedung des Dekrels über ihre Gülligkeit dem Volk zur Ah
stimmung unterhreitel. 

3 Stimml das Volk dem Grundsalz einer Teilrevision zu, so arheitet der 
Grosse Rat innert einem Jahr cinen Entwurf aus. Diescr wird dem Volk in
nerl 180Tagen scil seinerVerabschicdung durch den Grossen Rat zur Ah
slimmung unlerbreitet. 

Art. 125. 1 Schliesst sich der Grosse Rai einer in der Form eines ausgear
heitetcn Entwurfs eingereichten Initiative an, so wird diese dem Volk in
nert 180 Tagen seit der Verahsehiedung des Dekrets über ihre Gültigkeit 
zur Ahstimmung unterhreitet. 

2Schliesst sich der Grosse Rat der Initiative nicht an und arheitet er keinen 
Gcgcnvorschlag aus, so findel die Volksahstimmung innert 180 Tagen seit 
der Verabschiedung des Dekrets über die Gültigkeit der Initiative stalt. 

3 Sehliesst sieh der Grosse Rat der Initiative nichl an, so kann er innert ei
nem Jahr seil der Verahschiedung des Dekrcts über die Gültigkeil der Ini
tiative einen Gegenvorschlag ausarheiten. 

4 Wurde ein Gegenvorschlag ausgearheitct, so findel die Volksahstim
mung innerl 180 Tagen seit seincr Vcrahschiedung dureh den Grossen Rat 
slatl. 

'Falls der Grosse Rat auch einen Gegenvorschlag unterbreitet, so kann 
das Volk vorbehaltlos erklaren: 

a) oh es die Volksinitiative annimmt; 

b) oh es den Gcgenvorschlag des Grossen Rates annimmt; 

c) welche der heiden Vorlagen in Kraft treten soll, falls sowohl die Initia-
tive ais auch der Gegenvorschlag angenommen werden. 

hDie Stimmenden müssen die ersten heiden Fragen mil Ja oder Nein he
antworten. Zur Beantworlung der dritten Frage kreuzen sie einen der hei
den Vorschlage an. 

7 Werden sowohl die Initiative ais auch der Gegenvorschlag angenommen, 
so isl das Ergehnis der dritlen Fragc massgehend. 
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Initiative in 
der Form einer 
allgemeinen 
Anregung • 

Initiative in 
der Form eines 
ausgearbeiteten 
Ent'wurf 

3. Gesetzesinitiative 

Art. 126. 1 Schliesst sich der Grosse Rat einer in der Forrn einer allgemei
ncn Anregung eingereichten Initiative an, so arheitet er innert zwei Jahren 
ein entsprechendes Gesetz aus, das dem Referendum untersteht. 

2 Schliesst sich der Grosse Rat der Initiative nicht an, so wird diese innert 
180 Tagen seit der Verabschiedung des Dekrets über ihre Gültigkeit dem 
Volk zur Ahstimmung unterhreitet. 

3 Nimmt das Volk die Initiative an, so arbeitet der Grosse Rat innert zwei 
Jahren ein entsprechendes Gesetz aus. 

Art.127. 1 Schliesst sich der Grosse Rat einer in der Form eines ausgear
beiteten Entwurfs eingereichten Initiative an, so wird diese zu einem Ge
setz, das dem Referendum unterstellt ist. 

2 Schliesst sich der Grosse Rat der Initiative nicht an und arbeitet er keinen 
Gegenvorschlag aus, so findet die Volksabstimmung innert 180 Tagen seit 
der Verabschiedung des Dekrets über die Gültigkeit der Initiative statt. 

3 Schliesst sich der Grosse Rat der Initiative nicht an, so kann er innert 
zwei Jahren seit der Verabschiedung des Dekrets über die Gültigkeit der 
Initiative einen Gegenvorschlag ausarbeiten. 

4 Wurde ein Gegenvorschlag ausgearbeitet, so findet die Volksabstim
mung innert 180 Tagen seit seiner Verabschiedung durch den Grossen Rat 
statt. 

5 Unterbreitet der Grosse Rat auch einen Gegenvorschlag, so kann das 
Volk vorbehaltlos erklaren: 

a) ob es die Volksinitiative annimmt; 

b) ob es den Gegenvorschlag des Grossen Rates annimmt; 

c) welche der beiden Vorlagen in Kraft treten soli, falls sowohl die Initia-
tive ais auch der Gegenvorschlag angcnommen werden. 

0 Die Stimmenden müssen die ersten beiden Fragen mit Ja oder Nein be
antworten. Zur Beantwortung der dritten Frage kreuzen sic einen der bei
den Vorschliige an. 

7 Werden sowohl die Initiative ais auch der ûegenvorschlag angenommen, 
so ist das Ergebnis der dritten Frage massgehend. 
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2.ABSCHNITT 

Referendum 

1. Fakultatives Volksreferendum 

Art. 128. Die vom Grossen Rat verabschiedeten Gesetze und Dekrete Veroffentlichung 
der Gesetze -werden vom Staatsrat im Amtsblatt veroffentlicht. und Dekrcte 

Art. 129. 1 Bcschliesst der Grosse Rat, dass ein Dekret nicht allgemein Nicht allgemein 
verbindllcher verbindlich ist oder dass ein Gesetz oder Dekret dringlich ist, so wird dies oder dringlicher 

im Erlass selbst erwahnt. Erlass 

2 In diesem Fall promulgiert der Staatsrat das Gesetz oder Dekret unver
züglich, sofcrn es nicht dèm Finanzrefercndum untersteht. 

Art. 130. 1 Das Referendumsbegehren muss innert 30 Tagen seit der Ver
offentlichung des Gesetzes oder Dekrets im Amtsblatt angekündigt wer
den. Die Ankündigung erfolgt durch eine bei der Staatskanzlei eingereich
te schriftliche und von 50 in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigten 
Personen unterzeichnete Erklarung. 

2 Die Unterschriften zur Unterstützung des Begehrens müssen innert 90 
Tagen seit der Veroffentlichung des angefochtenen Erlasses im Amtsblatt 
bei der Staatskanzlei eingereicht werden. Die zusammen mit der Ankün
digung des Begehrens eingereichten Unterschriflen werden berück
sichtigt. 

3 Gesondert eingereichte Unterschriften, die sich gegen dieselbe Vorlage 
richten, wcrden demselben Begehren oder derselben Ankündigung zuge
rechnct. 

Art. 131. Wenn innert 30 Tagcn kein Refcrendumsbegehren angekündigt 
wurdc odcr wenn das Refcrendumsbegehren nicht zustande kam, promul
gicrt der Staatsrat das Gesetz oder Dekret. 

Ankündigung 
und Einreichung 
des Referen
dumsbcgchrens 

Promulgicrung 
des Ges'etzes -
odcr Dekrets 

Art. 132. 1 Kommt das Referendumsbegchren zustande, so unterbreitet Volks-
abstimmung 

der Staatsrat das Gcsetz oder Dekrct dem Volk zur Abstimmung. 

2 Die Abstimmung muss innert 180 Tagen seit der Veroffentlichung der 
Feststellung über das Zustandekommen des Refercndumsbegehrcns im 
Amtsblatt stattfinden. 

Art. 133. 1 Wird das Gesetz oder das Dekret angenommen, so wird der 
Erlass vom Staatsrat promulgicrt. 

2 Wird das Gesetz oder das Dekret abgelehnt, so gilt der Erlass ais nichtig 
und kann keine Rechtswirkung entfalten. 
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Bericht an den 
Grossen Rat 

Referendums
begehren und 
Promulgierung 
des Ges'.:tzes ' 
oder Dekrets 

Volks
abstimmung und 
Konsequenzen 
der Abstimmung 

Grundsalz 

Initiative 
a) Einreichung 
des Begehrens 

Art.134. 1 Der Staatsrat unterbreitet dern Grossen Rat innert drei Mona
ten in der ordcntlichen Session einen Bericht über das Ergebnis der infol
ge des Referendurns durchgeführten Volksabstirnrnung. 

2 Kann die Frist von drei Monaten nicht eingehalten werden, so wird der 
Bericht in der nachsten ordentlichen Session unterbreitet. 

2. Fakultatives Referendum des Grossen Rates 

Art. 135. 1 Das Referendurnsbegehren eines Viertels der Grossratinnen 
und Grossrate rnuss innert 30 Tagen seit der Verbffentlichung des Gesetzes 
oder Dekrcts irn Arntsblatt bei der Staatskanzlei eingereicht werden. 

2 Der Grosse Rat wird innert nützlicher Frist darüber informiert. 

3 Die Staatskanzlei verbffentlicht das Ergebnis der Auszahlung der gültigen 
Stimmcn und die Feststellung über das Zustandekommen oder Scheitcrn 
des Referendurnsbegehrens im Amtsblatt. 

Art. 136. 1 Wurde das Referendumsbegehren gültig eingereicht, so unter
breitet der Staatsrat das Gesetz oder Dekret dem Volk zur Abstimmung. 

2 Die Volksabstimmung muss innert 180 Tagen seit der Verë>ffentlichung 
des Referendumsbegehrens im Amtsblatt stattfinden. 

3 lm Übrigen gelten die Artikel 133 und 134. 

4.KAPITEL 

Initiative und Referendum in Gemeindeangelegenheiten 

Art. 137. 1 Das Gesetz über die Gemeinden bestimmt, welche Fragen Ge
genstand einer Initiative sein kbnnen und welche Beschlüsse dem Refe
rendurn unterliegen. 

2 Die dern Rcferendurn unterstellten Beschlüsse werden vom Gemeinderat 
unter Angabe der crforderlichen Unterschriftenzahl, die aufgrund der 
Zahl der beim letzten Urnengang im Stimmregister eingetragenen Perso
nen festgesetzt wird, innert 30 Tagen im Amtsblatt vcrbffentlicht. 

3 Die Artikel 105, 106 und 110 Abs. 2 über die Unterschriftenbogen in kan
tonalen Angelegenheitcn gelten sinngemiiss. 

Art. 138. 1 In den Gerneinden mit einern Generalrat wird das mit den Un
terschriften von 20 in der Gemeinde stimmberechtigten Personen verse
hene Initiativbegehren bei der Gemeindeschreiherei eingereicht. 

2 Das Initiativbegehren enthiilt die· Namen der zum Verkehr mit der 
Behorde und zum Rückzug des Initiativhegehrens berechtigten Personen 
(Initiativkomitee ). 
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·' Nach dem Eingang des Initiativbegehrens nimmt der Gemeinderat die 
Vorprüfung des Ti tels und des Texts der Initiative sowie der Unterschrif
tenbogen vor. 

~ Wenn notig wird die Initiative in Zusammenarbeit mit dem Initiativko
mitee berichtigt. Bei Uneinigkeit entscheidet der Oberamtmann. 

Art. 139. 1 Spiilestens 30 Tage nach der Einreichung des Begehrens verof- b) Veriiffent
lichung und 

fentlicht der Gemeinderal im Amtsblatt: Untcrschriften-

a) den Wortlaut der Initiative; 

b) den Beginn und das Ende der Frist für die Unterschriftensammlung; 

c) die gemiiss dem Gesetz über die Gemeinden erforderliche Unter
schriftenzahL die aufgrund der Zahl der beim letzten Urnengang im 
Stimmregister eingetragenen Personen festgesetzt wird. 

'Die Unterschriften müssen innerl 90 Tagen seit der Veroffentlichung des 
Initiativtexts im Amtsblatt gesammelt werden. 

sammlung 

Art. 140. 1 Nach der Einreichung der Unterschriftenbogen überprüfl und c) Prüfung und 
Auszahlung der 

ziihlt die Gemeindeschreiberei innert 20Tagen die Unterschriften und der Untcrschrihen 
Gemeinderat veroffentlicht seinen Beschluss über das Zustandekommen 
oder Scheitern der Initiative im Amtsblatt. 

2 Kommt die Initiative nicht zustande, weil eine oder mehrere Unterschrif
tcn ungültig sind, so hait der Gemeinderat dies fest und informicrt die Per
son oder die Personen, deren Unterschrift für ungültig erkliirt wurde. Die 
Validierung der für ungültig erkliirten Untcrschriften infolge einer- Be
schwerde an das Verwaltungsgericht bleibt vorbehalten (Art. 156). 

Art. 141. 1 Ist die Initiative zustandc gekommen, so übermittelt der Ge- d) Überprüfung 
der Initiative 

meinderat dem Generalrat das Ergebnis der Auszahlung der Unterschrif- durch den 
ten und den Tex! der Initiative. Generalrat 

2 Der Generalrat befindet über die Gültigkeit der Initiative. 

3 Betrifft die Initiative ein allgemein verbindliches Reglement, so gelten 
die Artikel 126 und 127 über die Gesetzesinitiative auf Kantonsebene 
sinngemiiss. 

~ Der Artikel 118 über den Rückzug der Initiative auf Kantonsebene gilt 
sinngemiiss. 

Art. 142. Die Volksabstimmung muss innerl 180 Tagen seit dem Be- c) Abst immung 

schluss des Generalrates stattfinden, mit dem die Initiative dem Volk zur 
Abstimmung unterbreitel wird. 
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Referendum 
a) Verfohren 

Art. 143. 1 Das Referendumshegehren muss innert 30 Tagen seit der Ver
ôffentlichung des dem Referendum unterstellten Beschlusses im Amts
hlatt bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. 

2 Nach der Einreichung der Unterschriftenbogen überprüft und zahlt die 
Gemeindeschreiberei die Unlerschriften. und der Gemeinderat veroffent
licht seinen Beschluss über das Zustandekommen oder Scheilern des Re
ferendumsbegehrens im Amtsblatt. Diese Handlungen müssen innert 30 
Tagen seit der Einrèichung des Begehrens erfolgen. 

3 Kommt das Referendumsbegehren nicht zustande. weil eine oder mehre
re Unterschriften ungültig sind, so hait der Gemeinderal dies fest und in
formiert die Person oder die Personen, deren Unterschrift für ungültig er
kliirt wurde. Die Validierung der für ungültig erklartcn Unterschriften in
folge einer Beschwerde an das Verwaltungsgerichl bleibt vorbehalten 
(Art. 156). 

b) Abstimmung Art. 144. 11st das Referendumsbegehren zustande gekommen, so unler
breitet der Gemeinderat den hetreffenden Beschluss dem Volk zur Ab
stimmung. 

Einsprache 
gegen das 
Stimmregister 
a) Grundsatz 

2 Die Abstimmung findet innerl 180 Tagen seit der Verüffentlichung des 
Beschlusses über das Zustandekommen des Referendumsbegehrens statt. 

3 Der Gemeinderat verüffentlicht das Abstimmungsergebnis im Amts
blatt. 

V.TITEL 

Rechtsmittel und Strafuestimmungen 

1.KAPITEL 

Rechtsmittel 

/. ABSCHN/TT 

Eidgenossische Abstimmungen und Wah/en 

Art. 145. Die Beschwerden im Zusammenhang mit eidgenüssischen Ab
stimmungen und Wahlen richten sich nach dem Bundesrecht. 

2. ABSCHN/TT 

Streitigkeiten in Bezug a11f das Stimmregister und dir Zusammensetz11ng 
des Wah/biiros 

Art. 146. 1 Jede stimmberechtigle Persan und jede kôrperschaftlich orga
nisierte Partei oder Wahlergruppe, die eine im Stimmregister vorgenom
mene oder unterlassene Einlragung oder Streichung bestreitet, kann 
schriftlich Einsprache erheben. 
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2 Eine Persan kann cine Eintragung oder Streichung nur anfechten, wenn 
sie in der betreffenden Gemeinde wohnhaft ist. 

3 Eine Persan, deren Eintragung oder Streichung von einer andercn Persan 
durch Einsprache bestritten wird, wird unverzüglich informiert. Es wird 
ihr eine kurze Frist zur Stellungnahme cingcraumt. 

Art. 147. 1 Die Einsprachc wird an den Gemeinderat gerichtet. Diescr b) Zustandige 
Behôrde und führt die erforderliche Instruktion unverzüglich durch, Frist 

2Dcr Gemeinderat ist nur dann verpflichtet, vor dem betreffcnden Ur
nengang über die Einsprachc zu cntscheiden, wenn sie fünf Tage vorher 
bei ihm eintrifft. 

3 Sofern er nicht verpflichtet ist, vor dem Urnengang darüber zu befinden, 
entscheidet der Gemeinderat innert 30 Tagen über die Einsprache. 
4 Der Einspracheentscheid wird den Betroffenen unverzüglich erôffnet. 

Art. 148. 1 Die betroffenen Personen këmnen den Einspracheentscheid c) Beschwcrde 

mit Beschwerde an den Oberamtmann anfechten. Die Bundesbestimmun-
gen über die Bcschwerden in Bezug auf das eidgcnüssische Stimmregister 
bleiben vorbehalten. 

2 lm Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach dem Gesetz über 
die Verwaltungsrechtspllege. 

Art. 149. 1 Jede stimmberechtigte Persan und jede kürperschaftlich orga
nisierte Partei oder Wahlergruppe kann die Zusammensetzung eines 
Wahlbüros bestreiten. 

2 Zum Entscheid ist befugt: 

a) der Oberamtmann bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Wahlbüro einer Gemeindc; 

b) der Staatsrat bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Wahlbüro 
eincs Kreiscs. 

3 Die Streitigkeit muss inncrt 10 Tagen scit der Ernennung des Wahlbüros 
anhangig gemacht werden. 

4 Die Behürde entscheidet endgültig. 

5 Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach dem Gesetz über die Vcrwal
tungsrechtspllcgc. 
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Zustandigc 
Behorden 

Verfahrens
bestimmungen 
a) Grundsatz 

b) Beschwerde
legitimation und 
Beschwerdefrist 

c) lnstruktion 

d) Beschwerde
entscheid 

3.ABSCHNITT 

Kantona/e und kommuna/e Abstimmungen und Wah/en 

Art. 150. 1 Das Vcrwaltungsgericht entscheidet über die Beschwerden im 
Zusammenhang mit den kantonalen und kommunalen Abstimmungen 
undWahlen. 

2 Die Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorbereitungshandlungen 
wcrden jedoch entschieden: 

a) vom Staatsrat bei kantonalen Abstimmungen und Wahlen, es sei denn, 
er selber sei betroffen; in diesem Fall wird die Beschwerde vom Ver
waltungsgericht behandelt; 

b) vom Oberamtmann bei kommunalen Abstimmungen und Wahlen. 

3 Vorbereitungshandlungen sind aile Verfahrensschritte und organisatori
schen Massnahmen der Behôrden vor dem Urnengang. 

Art. 151. Das Beschwerdeverfahren richtet sich unter Vorbehalt der fol
genden Bestimmungen nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflc
ge. 

Art. 152. 1 Jede stimmberechtigte Person und _jede kôrperschaftlich orga
nisierte Partei oder Wahlergruppe ist beschwerdeberechtigt. 

2 Die Beschwerde muss innert zehn Tagcn seit der Veroffentlichung der 
Ergebnisse im Amtsblatt oder, bei kommunalcn Abstimmungcn und 
Wahlen, seit dem ôffentlichen Anschlag der Ergebnisse eingelegt werden. 

3 Die Beschwerde gegen die Vorbereitungshandlungen muss innert drei 
Tagen ab Kenntnis des Beschwerdegrundes,_jedoch spatestens innert zehn 
Tagen seit der Verôffentlichung oder dcm offentlichen Anschlag der Er
gebnisse des Urnengangs eingelegt werden. 

Art. 153. Die Beschwerdcinstanz führt die Instruktion der Beschwcrdc 
von Amtes wegen unvcrzüglich durch und ergreift die nach den Umstan
den erforderlichen Massnahmen. 

Art. 154. 1 Die Beschwerdeinstanz ist weder an die Begehren der Be
schwerdeführerin odcr des Beschwerdeführers noch an die vorgebrachten 
Gründe gebunden. 

2 Wird die Beschwerde gutgeheissen, so berichtigt die Beschwerdeinstanz 
die Ergebnisse des Urnengangs oder erklart sie für ungültig und ordnet ei
nen neuen Urnengang an. Bei Streitigkciten in Bezug auf Vorbereitungs
handlungen kann sie gegebenenfalls die Aufschiebung des Urnengangs 
anordnen. 
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3 Der Beschwerdeentscheid wird der Beschwerdeführerin oder dem Be
schwerdeführer, der betreffenden Gemeinde und dem Staatsrat innert 
zehn Tagen, seit er gefallt wurde, erüffnet. 

~ Die zustandige Behorde trifft gegcbenenfalls die Anordnungen. die der 
Ausgang des Verfahrens verlangt. 

4. ABSCHNITT 

Streitigkeiten in Bezug auf die Vo/ksrechte 

Art. 155. Die Entscheide über das Scheitern einer Initiative oder eines 
Referendumsbegehrens auf Kantons- oder Gemeindeebene infolge der 
verspateten Einreichung konncn innert zehn Tagen seit der Veroffentli
chung des Scheiterns im Amtsblatt mit Beschwerde an das Verwaltungs
gcricht angefochten werden. 

Art. 156. 1st eine Initiative oder ein Refcrendumsbegehren auf Kantons
oder Gemeindeebcne nicht zustande gekommen, weil eine oder mehrere 
Unterschriften ungültig sind, so konnen die betreffenden Personen innert 
30 Tagen nach der Mitteilung über die Ungültigkeit ihrer Unterschrift 
beim Verwaltungsgericht Beschwerde einlegen (Art. 111 Abs. 3 und 140 
Abs. 2). 

2.KAPITEL 

Stralbestimmungen 

Art. 157. 1 Vergehen gegcn den Volkswillen werden gemass den Artikeln 
279-283 des Schweizcrischen Strafgesetzbuchs bestraft. 

~ Die Verletzung des Amtsgeheimnisses wird gemass Artikel 320 des Straf
gesetzbuchs bestraft. 

Art. 158. Mit eincr Busse bis zu 400 Franken, im Wicderholungsfall bis zu 
1000 Franken wird bestraft, wer: 

a) ais Mitglied oder Ersatzmitglied des Wahlbüros oder ais Stimmenzah
lerin oder Stimmenzahler einem Aufgebot ohnc triftigen Grund nicht 
Folge leistet, zu spat erscheint oder scinen oder ihren Posten verlasst; 

b) den Urnengang stort; 

c) im Wahllokal oder bei dessen unmittelbaren Zugangen andere bei der 
Ausübung des Stimmrechts zu beeinflussen versucht. 

183 

Strcitie.keiten in 
Bezue.'auf das 
Zustàndekom
men einer Initia
tive oder eines 
Referendumshc
gehrens 
a) Verspatete 
Einreichung 

h) Validierung 
der für ungültig 
erkliirten l!nte'i-
schriftcn 

Nach Bundes
strafrecht 
geahndcte Wi
derhandlungen 

Nach kantona
lem Strafrecht 
geahndcte Wi
derhandlungcn 



Anzeigepflicht 

Verfahren 

Ausführungs
bestimmun"gen 

Ausnahme
regelung 

Übergangs
bestimmung 

Aufhebung bis
herigen Rèchts 

Ànderung bis
herigen Rechts 
a) Gesetz über 
die Gemeinden 

Art. 159. 1 Die Mitgliedcr der Kantons- und Gemeindehehorden, der 
Kantons- und Gcmeindeverwaltungen und der Wahlbüros müssen die 
Vergehen und Übertretungen im Bereich der politischen Rechte anzei
gen, von denen sic Kenntnis erhalten. 

2 Die Verletzung der Anzeigepflicht wird mit den in der Strafprozessord
nung bei Ungehorsam vorgesehenen Strafen geahndet. 

Art. 160. Die Verfolgung und die Beurteilung der Widerhandlungen rich
ten sich nach der Strafprozessordnung. 

VI. TITEL 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Art. 161. Der Staatsrat erlasst die notwendigen Ausführungsbestimmun
gen. 

Art. 162. In kantonalen und kommunalen Angelegenheiten kann der 
Staatsrat mit dem Einverstiindnis der betroffenen Gemeinden ausnahms
weise und in begrenztem Umfang von den Bestimmungen dieses Gesetzes 
über das Verfahren der Ausübung der politischen Rechte und der Ausziih
lung abweichen, um im Hinblick auf die Anpassung der Ausübung dieser 
Rechte an die technischen Môglichkeiten Erfahrungen zu sammeln. 

Art. 163. Die U rnengiinge, für welche die Stimmberechtigten vor dem In
krafttreten dieses Gesetzes einberufen wurden, richten sich weiterhin 
nach dem Gesetz vom 18. Februar 1976. 

Art.164. Das Gesetz vom 18. Februar 1976 über die Ausübung der hür
gerlichen Rechte (SGF 115.1) wird aufgehoben. 

Art. 165. 1 Das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden 
(SGF 140.1) wird wie folgt geandert: 
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Art. 26 Abs. 2, 2. Satz 

2( ... ). Die Bestimmungen des Gesetzcs über die Ausübung der po
litischen Rechte in Bezug auf die Initiative auf Gemeindeebene 
sind mit Ausnahme der Bestimmungen über ihre Weiterleitung 
und Gültigerklarung anwendhar. 

Art. 28 Abs. 1 ( Betrifft nur den deutschen Text) 

1 Für die Wiihlbarkeit in den Generalrat gelten die Bestimmungen 
des Gesetzes über die Ausübung der politischen Rechte. 



Art. 29 Abs. 1 ( Betrifft n11r den delllschen Text) 

1 Der Generalrat wird gemass den Bestimmungen des Gesetzes 
üher die Ausühung der politischen Rechte an der Ume gewiihlt. 

Art. 46 Abs. 4 

• Die Bestimmungen des Gesetzes üher die Ausühung der politi
schen Rechte in Bezug auf die Zusammensetzung des Wahlhüros 
gelten sinngemass. 

Art. 5/ter Abs. 3 

3 Das Verfahren richtel sich nach dem Gesetz über die Ausübung 
der politischen Rechte. 

Art. 52 Abs. 2 

~ Das Verfahren richtet sich nach dem Gesçtz über die Ausübung 
der politischen Rechte. 

Art. 53 Abs. 1, 3. Satz 

1 ( ... ). Die Bestimmungen des Gesetzes über die Ausübung der po
litischen Rechte in Bezug auf die Initiative auf Gemeindeebene 
gelten sinngemiiss. 

Art. 55 Abs. 1 ( Betrifft nur den deutschen Text) 

1 Für die Wiihlbarkeit in den Gemeinderat gelten die Bestimmun
gen des Gesetzes über die Ausübung der politischen Rechte. 

Art. 56 Abs. 1 ( Betrifft nur den delllschen Tex!) 

1 Der Gemeinderat wird gemass den Bestimmungen des Gesetzes 
über die Ausübung der politischen Rechte an der Ume gewiihlt. 

Art. 123 bis A bs. 4, 1. Satz 

• lm Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Aus
ühung der politischcn Rechte sinngemass. ( ... ). 
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b) Gcsetz 
über die 
Agglomera
tionen 

c) Gesetz 
über die Ober
amtmanner 

Art. 166. Das Gesetz vom 19. September 1995 über die Agglomerationen 
(SGF 140.2) wird wie folgt geandert: 

Art. 3 Abs. 2, 1. Satz 

2Wurde der Antrag von den Stimmbürgern gestellt, so gelten die 
Bestimmungen des Gesetzes über die Ausübung der politischen 
Rechte in Bezug auf die Initiative auf Gemeindeebene mit Aus
nahme der Bestimmungen über die erforderliche Unterschriften
zahl, die Weiterleitung und die Gültigerklarung der Initiative sinn
gemass für die Initiativgemeinden. ( ... ). 

Art. 20 Abs. 2, 2. Satz 

2 ( ... ). Die Statuten konnen jedoch die Volkswahl vorsehen; die Be
stimmungen des Gesetzes über die Ausübung der politischen 
Rechte in Bezug auf die Wahl des Generalrates gelten sinngemass. 

Art. 23 Abs. 2 

2 Die Statuten konnen jedoch die Volkswahl vorsehen: ist nichts an
deres vorgesehen, so findet diese nach dem Majorzsystem statt, so
fern nicht mindestens 40 Personen, die im Agglomerationsperime
ter in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigt sind, die Durch
führung der Wahl nach dem Proporzsystem verlangen. Die Bestim
mungen des Gesetzcs über die Ausübung der politischen Rechtc in 
Bezug auf die Wahl des Gemeindcrates gelten sinngemass. 

Art. 28 Abs. 3 

3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Aus
übung der politischen Rechte in Bezug auf die Initiative auf Ge
meindeebene sinngemass. 

Art. 30 Abs. 3 

3 Die Bestimmungen des Gesetzes über die Ausübung der politi
schen Rechte in Bezug auf das Referendum auf Gemeindeebene 
gelten sinngemass. Die Frist für die Einreichung des Referendums
begehrens betragt jedoch 60 Tage. 

Art. 167. Das Gesetz vom 20. November 1975 über die Oberamtmanner 
(SGF 122.3.1) wird wie folgt geandert: 

Art. 3 Abs. 2 ( Betrifft nur den dewschen Text) 

2 Die Wahl wird durch <las Gesetz über die Ausübung der politi-
schen Rechte geregelt. • 
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Art. 8 Abs. 2 ( Berrifft n11r den dewschen Texr) 

] lm Übrigcn sind das Gesetz über die Ausühung der politischen 
Rechte und das Gcsetz über das Dicnstverhaltnis des Staatsperso
nals anwendbar. 

Art. 168. Das Gesetz über das Dienstverhaltnis des Staatspersonals (SGF 
122.70.1) wird wie folgt geandert: 

Art. 47 Abs. 1 

1 Die Ausübung eines nebenamtlichen ôffentlichen Amtes, für das 
laut eidgenôssischer oder kantonaler Gesetzgebung kein Annah
mezwang besteht, bedarf der Bewilligung des Staatsrates oder der 
von ihm bczeichneten Behôrde. Die Bewilligung muss vor der 
Kandidatur eingeholt werden. 

d) Gcsetz üher 
das Dicnstver
hiiltnis des 
Staatspcrsonals 

Art.169. Das Einführungsgesetz vom 22. Novemher 1911 zum Schweize- e) Einführungs
gesetz zum Zivilrischen Zivilgesetzhuch für den Kanton Freiburg (SGF 210.1) wird wie gesetzhuch 

folgt geandert: 

Art. 115 Abs. 5 (neu) 

5 Das Friedcnsgericht teilt den für die Führung der Stimmregistcr 
verantwortlichen Personen die in Anwendung von Artikel 369 des 
Zivilgesetzbuchs gctroffenen Entscheide mit. 

Art. 170. Der Staatsrat wird mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt. 
Er setzt den Zeitpunkt des Inkrafttretens fest. 

Yom Grossen Rat beschlossen in Freiburg am 6. April 2001. 

Der Prasident: Der 2. Sckretar: 

D.de BUMAN G.VAUCHER 

Der Sraatsrat hat unter Vorbehalt der Genehmig11ng durch die wstiindige 
B11ndesbehorde dieses Gesetz am 2. A11g11st 2001 promulgierr und riickwir
kend auf den /. A11g11st 2001 in Kraft gesetzt. 

Genehmigung 

Dies.es Gesetz ist von der zustandigen Bundesbehôrde am 28. August 2001 
genchmigt worden. 
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